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Einziger Tagesordnungspunkt
Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich und
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 iiber
die Straffung von Maflnahmen zur rascheren Ver-
wirklichung des transeuropéischen Verkehrsnet-
zes

BT-Drucksache 20/6879

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren, ich begriiBe Sie ganz
herzlich zur 51. Sitzung des Verkehrsausschusses,
der 6ffentlichen Anhérung zu dem Entwurf eines
Gesetzes zur Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2021/1187 iiber die Straffung
von MaBnahmen zur rascheren Verwirklichung des
transeuropdischen Verkehrsnetzes, Drucksache
20/6879. Besonders herzlich darf ich die Sachver-
stdndigen begriilen: Herrn Prof. Dr. Manuel Brun-
ner von der Hochschule fiir Polizei und 6ffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe
Rechtswissenschaften; Frau Lena Donat, Kampag-
nenleiterin fiir Verkehr und Klimawandel bei
Greenpeace; Herrn Dr. Florian Eck, Geschéftsfiithrer
des Deutschen Verkehrsforums (DVF); Herrn Chris-
tian Funke, Geschiftsfithrer von Pro Mobilitat - Ini-
tiative fur Verkehrsinfrastruktur; Frau Dr. Franziska
HeDB, Fachanwiltin fiir Verwaltungsrecht bei
Baumann Rechtsanwilte in Leipzig; Herrn Tim-Oli-
ver Miiller, Hauptgeschéftsfithrer des Hauptver-
bands der Deutschen Bauindustrie (HDB) und
Herrn Dr. Ilja Nothnagel, Mitglied der Hauptge-
schéftsfiihrung der Deutschen Industrie- und Han-
delskammer DIHK. Thnen noch mal ein herzliches
Willkommen! Ich méchte denjenigen Sachverstian-
digen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht
haben, dafiir herzlich danken! Diese wurden als
Ausschussdrucksache 20(15)192 verteilt und sind
auf der Internetseite des Bundestages abrufbar.

Die Fraktionen haben sich verstdndigt, dass die An-
hérung nach dem folgenden Verfahren ablaufen
soll, um drei Runden zu erméglichen: Die Anho-
rung gliedert sich in drei Frage- und Antwortrun-
den. In jeder Fragerunde konnen die Ausschussmit-
glieder bis zu zwei Sachverstidndige befragen. So-
fern Sie eine bzw. einen Sachverstdndigen befra-
gen, erhélt diese Person maximal sechs Minuten
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Antwortzeit. Befragen Sie zwei Sachverstdndige, er-
hilt jede bzw. jeder drei Minuten Antwortzeit. Wie
viele Fragen und ggf. Unterfragen Sie stellen, ist da-
bei unerheblich. Ich bitte Sie, selbst eine Redezeit
von maximal zwei Minuten fiir Thren Beitrag einzu-
halten.

Ist der Ausschuss mit diesem Verfahren einverstan-
den? Ich sehe kein Widerspruch.

Nach der Fragerunde schliefit sich die Antwort-
runde der Sachverstdndigen an. Ich bitte die Sach-
verstdndigen, sich die an sie gerichteten Fragen der
Abgeordneten zu notieren und diese in der Ant-
wortrunde dann en bloc zu beantworten. Die Rede-
zeit IThres Antwortbeitrags ist auf drei Minuten je
Fragenkomplex begrenzt. Bei mehreren Fragenkom-
plexen addieren sich die Zeiten entsprechend. Ihre
Redezeit sage ich Thnen vor Threm Beitrag auch
noch einmal an. Zu Threr Orientierung wird die
verbleibende Redezeit unten links auf dem Monitor
in der Saalmitte angezeigt. Wir haben einen Zeit-
rahmen bis etwa 17.00 Uhr. Wie iiblich wird ein
Wortprotokoll von der Anhoérung erstellt und im
Internet verdffentlicht. Diese Anhérung wird vom
Parlamentsfernsehen aufgezeichnet und und steht
ab morgen 12 Uhr in der Mediathek des Bundesta-
ges zum Abruf bereit. Soweit zu den Formalien.

Dann steigen wir nun in die erste Fragerunde ein.
Die beginnt mit der Fraktion der SPD. Frau Martin,
Sie haben das Wort!

Abg. Dorothee Martin (SPD): Vielen Dank Herr
Vorsitzender! Und vielen Dank an Sie als Sachver-
stdndige, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit
uns einen Gesetzentwurf zu besprechen, der ganz
maligeblich fiir unsere weitere Infrastrukturplanung
ist. Wir haben alle gehért, dass wir einen neuen
Deutschlandpakt der Geschwindigkeit eingehen
wollen und miissen. Und dafiir ist bei uns im Ver-
kehrsbereich dieses Gesetz ganz mafBgeblich. Jetzt
haben wir viele Regelungen fiir viele Verkehrstra-
ger, aber auch viele verwaltungsrechtliche Vor-
schriften. Deswegen gehen zwei Fragen von mir an
Herrn Dr. Eck und an Herrn Prof. Brunner. Einmal
der Komplex der Verwaltungsgerichtbarkeit: Wie
bewerten Sie die im Gesetz vorgesehene Ausdeh-
nung der Erstinstanzlichkeit des Bundesverwal-
tungsgerichtes? Ist denn Threr Meinung nach dort
eine Beschleunigung zu erwarten? Das ist ja der
Kern dieses Gesetzvorhabens.

Die zweite Frage geht auch an Sie beide. Wie
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bewerten Sie die Tatsache, dass die Liste
,uberragendes 6ffentliches Interesse Stralie“ — also
diese ,,144iger Liste” — eben nicht Teil des Gesetzes
ist, sondern nur der Rechtsverordnung? Sollte dies
Threr Meinung nach nicht auch zuriick in das Ge-
setz?

Wenn ich noch weitermachen darf, Herr Vorsitzen-
der, nochmal eine Frage an Herrn Dr. Eck: Sie ha-
ben sich in Ihrer Stellungnahme — iibrigens auch
danke fiir die alle wirklich interessanten Stellung-
nahmen - fiir die Einfiihrung von Stichtagsregelun-
gen fiir das materielle Umweltrecht und auch die
Umsetzung ausgesprochen, und die Umsetzung im
sektoriibergreifenden Planungsrecht. Da wiirde
mich nochmal eine Konkretisierung und eine Be-
griindung fiir diesen Vorschlag von Thnen interes-
sieren. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann hat jetzt der Kol-
lege Schreiner das Wort.

Abg. Felix Schreiner (CDU/CSU): Auch von unse-
rer Seite ein herzliches ,Griil Gott‘ in die Runde!
Herr Vorsitzender, liebe Kollegen und vor allen
Dingen auch geschitzte Géste, schon dass Sie heute
bei uns sind und wir diese Anhérung durchfiihren
kénnen. Meine Frage geht zundchst an Herrn Noth-
nagel von der DIHK. Und zwar geht es da um die
Beschrankung des iiberragenden &ffentlichen Inte-
resses auf die Schiene und die Projekte des vor-
dringlichen Bedarfs. Und die Frage, ob Thnen als
Vertreter der Wirtschaft diese Beschrdankung ausrei-
chend ist und ob Sie gerade beim Bedarf der Eng-
passbeseitigung aus Sicht der Wirtschaft ausreicht
und was da aus Threr Sicht auch vielleicht besser
gemacht werden konnte.

Die zweite Frage geht an Herrn Funke von Pro Mo-
bilitit, weil wir natiirlich in der 6ffentlichen De-
batte erleben, dass der Fokus oftmals ausschlieB3-
lich auf den Schienenprojekten und dem Radwege-
bau liegt. Warum ist es aus Ihrer Sicht notwenig,
das Genehmigungsverfahren auch bei Strafleninfra-
strukturprojekten insbesondere im Sinne der Eng-
passbeseitigung und bei Briickensanierungen zu be-
schleunigen?

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Kollege Gelbhaar
fiir BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Abg. Stefan Gelbhaar (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Vielen Dank! Auch von unserer Seite Dank an die
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Anzuhorenden, dass Sie die Zeit mitgebracht ha-
ben, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ich
finde, es ist eine sehr hochkardtige Runde. Mal
schauen, was wir als Ergebnisse aus Thren Stellung-
nahmen herausfiltrieren konnen, die Sie hier gleich
machen werden. Auch danke fiir die teils umfang-
reichen, aber jedenfalls sehr gehaltvollen Stellung-
nahmen. Ich glaube, wir sind uns alle einig darin,
dass die Planungsvorgdnge in Deutschland nicht
die schnellsten sind und man schauen muss, wie
man sie beschleunigen kann. Gerade im Bereich
der Mobilitét ist es fiir uns wichtig, zu schauen,
wie wir beim Neu- und Ausbau der Schieneninfra-
struktur, aber auch beim Erhalt und Ersatzneubau
von Schienen und StraBen schneller werden kon-
nen. Sie wissen alle — das vielleicht noch als Vor-
wort —, dass das jahrzehntelang auf Verschleil3 ge-
fahren wurde. Bei den StraBen sind es die Briicken,
bei den Schienen ist es etwas umfassender. Ich
glaube, wir sind uns auch darin einig — da sind wir
dann aber schon sehr stark beim ,,Wie“ —, dass wir
nicht Umweltschutzstandards ohne Not schleifen
diirfen und genauso geht es um Offentlichkeitsbe-
teiligung. Denn wir merken immer wieder, dass wir
fiir jedes Projekt auch eine 6ffentliche Mehrheit
brauchen. Und die muss man bringen, deswegen
brauchen wir hier ein gutes Gesetz an der Stelle
und darum geht es in dieser Anhorung.

Ich mochte folgende Fragen formulieren und die an
Frau Rechtsanwéltin Dr. HeD stellen. Zum einen
wiirde ich gerne wissen, wie Sie den Gesetzentwurf
einfach im Allgemeinen bewerten. Vielleicht mit
dem Gedanken, was Sie dort nicht so gut finden,
aber was Sie vielleicht auch ergdnzen wiirden, was
Thnen fehlt. Zum anderen — ich habe es jetzt schon
angesprochen — wir haben immer wieder eine Dau-
erdiskussion um die Umweltvertrédglichkeitsprii-
fung, um deren Entfallen, insbesondere im Kontext
der EU-Rechtskonformitit. Da wollte ich einfach
um eine Einschitzung von Ihnen bitten. Vielen
Dank!

Vorsitzender: Danke, Herr Kollege Gelbhaar! Dann
hat jetzt das Wort fiir die AfD Kollege Spaniel.

Abg. Dr. Dirk Spaniel (AfD): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Auch ich bedanke mich dafiir, dass
Sie hier vollstdndig erschienen sind. Wir haben
dieses wichtige Thema heute hier und es ist ja
schon, dass es mittlerweile dazu einen Gesetzent-
wurf gibt, dass die Notwendigkeit erkannt wurde,
die Infrastruktur in diesem Land auszubauen. Wir
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sehen natiirlich in diesem Gesetzentwurf noch ei-
nige Sachen, die wir etwas konkreter, préazisierter
festgelegt haben wollen. Dazu geht meine Frage an
den Vertreter von Pro Mobilitat, Herrn Funke. Aus
unserer Sicht ist ein gewisses Vetorecht des Bun-
desministeriums fiir Umwelt vorhanden. Denn es
gibt ja bei den Projekten in dieser Liste eine Be-
schriankung, ein Mitspracherecht, dass ndmlich das
Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem
Verkehrsministerium iiber die Aufnahme von Pro-
jekten entscheidet. Dazu meine Frage: Inwieweit
wiirden Sie das als Vetorecht interpretieren? Und
fiihrt es dann tatsdchlich noch zu einer Beschleuni-
gung? Die zweite Frage wiirde ich dann unmittelbar
danach stellen. Uns ist aufgefallen, dass zwar Brii-
ckenbauwerke als Ersatzneubauten oder Ersatzbau-
ten festgestellt wurden, also auch ohne neuen Plan-
feststellungsbeschluss durchgefiihrt werden kon-
nen, dass das aber offensichtlich fiir Tunnelbau-
werke nicht prazisiert wurde. Da wire meine Frage,
ob aus Threr Sicht eine Notwendigkeit besteht, dies
nachzuholen oder ob vielleicht bei Tunnelbauwer-
ken andere Gegebenheiten bestehen. Vielen Dank!

Vorsitzender: Dann darf fiir die FDP-Fraktion jetzt
Kollege Reuther die Fragen stellen.

Abg. Bernd Reuther (FDP): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herrn, auch von mei-
ner Seite herzlichen Dank, dass Sie sich hier die
Zeit nehmen fiir dieses, ich glaube, fiir unser Land
insgesamt sehr wichtige Thema. Anhérungen die-
nen ja dem Erkenntnisgewinn der Abgeordneten
und daher hitte ich in der ersten Runde eine sehr
allgemeine Frage, einmal an Herrn Miiller und die
gleiche Frage auch an Herrn Dr. Eck. Wie bewerten
Sie den vorliegenden Gesetzentwurf? An welchen
Stellen geht er Thnen nicht weit genug? Was ist aus
Threr Sicht noch zu ergédnzen oder wo wire ein stér-
kerer Fokus draufzulegen oder etwas zu dndern?
Ich glaube, das wire fiir uns alle sehr interessant.
Vielen Dank!

Vorsitzender: Danke! In der ersten Fragerunde jetzt
noch Kollege Riexinger, Sie haben das Wort.

Abg. Bernd Riexinger (DIE LINKE.): Ich darf mich
auch sehr herzlich bedanken und freue mich, dass
Sie alle da sind. Wir haben uns als Linke fiir ein
Straenbaumoratorium ausgesprochen. Die Griinen
haben das ja eigentlich auch im Programm. Denn
ungehemmten StraBenbau kénnen wir uns nicht
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mehr leisten, weder finanziell noch wegen des Kli-
maschutzes. Wir diirfen auch nicht so tun, als ob es
die E-Fuels schon richten werden. Ein solches Mo-
ratorium braucht es unserer Ansicht nach, um Zeit
zu gewinnen, Zeit einen Klimacheck durchzufiih-
ren, wie es uns die Osterreicher vorgemacht haben.
Dort wurden klare und verbindliche Ziele fiir den
Verkehrssektor vorgegeben, denen sich die Infra-
strukturplanung unterordnen muss und eben keine
Ausrichtung am angenommenen Verkehrswachs-
tum, wie es bei uns leider immer noch der Fall ist.
Meine Frage geht an Frau Donat. Sie haben einige
Aussagen auch schon schriftlich gemacht und im
Prinzip die These vertreten, Stralenbau konterka-
riere Klimaschutz. Sie haben auch ein paar Zahlen
in Threr Stellungnahme genannt, wie sehr der CO,-
AusstoB durch den weiteren Strallenbau ansteigt.
Konnen Sie bitte einmal erldutern, warum wir kei-
nen Vorrang fiir den Straenbau machen diirfen
und dabei auch erldutern, was das mit induziertem
Verkehr zu tun hat?

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann kénnen wir jetzt
in die Antwortrunde einsteigen und beginnen bei
Herrn Prof. Brunner mit drei Minuten. Bitte schon!

Prof. Dr. Manuel Brunner (HSPV NRW): Herr Vor-
sitzender, vielen Dank! Frau Martin, vielen Dank
fiir die Fragen! Es sind natiirlich zwei sehr interes-
sante Fragen. Ich beginne mal in der Reihenfolge,
wie Sie sie gestellt haben, mit der Frage zum Bun-
desverwaltungsgericht. Ich war frither einmal ein
Kollege von Frau Hel3 — also ein Anwaltskollege,
nicht in einer Kanzlei. Das ist eine Frage, die ei-
gentlich deswegen drei Dimensionen hat: eine
rechtspolitische, eine verfassungsrechtliche und
auch eine rechtliche Frage, die sich aus der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts selbst
begriindet. Ich fange mal mit dem rechtspolitischen
Bereich an. Die Vorhaben beim Bundesverwal-
tungsgericht erst- und damit auch letztinstanzlich
zu konzentrieren, trdgt sicherlich zur Beschleuni-
gung bei, weil es erste und letzte Instanz ist und es
einen weiteren Instanzenzug nicht gibt. Viele An-
waltinnen und Anwilte riimpfen aber iiber diese
Daueraufladung auch die Nase. Da muss man sich
fragen, ob wir ein Gericht, was eigentlich — na ja,
im englischen Sprachraum wiirde man sagen — als
Kassationsgericht etabliert wurde, ob wir das im-
mer mit vielen weiteren Dingen aufladen wollen.
Deswegen ist es eine rechtspolitische Frage. Das
kann man machen, aber da muss man sich diese
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Frage stellen. Die verfassungsrechtliche Frage: Es
wurde in verschiedenen Aufsdtzen auf dieser Auf-
ladung aus Griinden von Artikel 19 Absatz 4 viel
rumgehackt, das Gebot des effektiven Rechtsschut-
zes. Da ist die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts
aber ganz klar, es gibt nur den Anspruch auf die
eine Instanz. Man hat keinen Anspruch auf einen
Instanzenzug und deshalb ist es verfassungsrecht-
lich unbedenklich. Das Bundesverwaltungsgericht
selbst hat auch noch nie groBartig verfassungsrecht-
liche Bedenken geduBert, in der Sache. Es hat aber
gesagt — und dann kommen wir zum dritten Punkt
—, es hat in seiner Rechtsprechung zu dem hier in-
teressierenden Paragraf 50 Absatz 1 Satz 6 ausge-
fiihrt, dass die Projekte oder die Vorhaben, die da-
runter konzentriert werden, in einem gesamtstaatli-
chen oder bundesstaatlichen Interesse liegen diir-
fen. Und das ist der Punkt, wo ich hier ansetzen
mochte und — wie ich auch der Stellungnahme von
Frau Hell entnommen habe —, wo sie auch Zweifel
sieht, ob alle diese Vorhaben, die dort gelistet sind,
wirklich diesem Anspruch an ein gesamtstaatliches
oder bundesstaatliches Interesse entsprechen. Be-
sonders herausgehoben ist da natiirlich die A10 im
Bereich Erkner-Freienbrink, wo es um die Tesla-
Fabrik geht. Ob das wirklich im gesamtstaatlichen
und bundesstaatlichen Interesse im Verkehrsbe-
reich ist, daran ldsst sich wohl zweifeln. Deswegen
wiirde ich empfehlen, in diesem Bereich noch ein-
mal eine Revision vorzunehmen, ob die Vorhaben
vor allen Dingen im StraBenverkehrsbereich — den
Wasserbereich betrifft das nicht so — denn wirklich
alle diese Rechtsprechungskriterien des Bundesver-
waltungsgerichts einhalten.

Vorsitzender: Dankeschon! Dann hat jetzt Frau Do-
nat sechs Minuten Zeit.

[An den Sachverstdndigen Prof. Brunner gerichtet]
Wir gehen immer alphabetisch vor. Drei Minuten
hatten Sie, Ihre drei Minuten waren abgelaufen.

Prof. Dr. Manuel Brunner (HSPV NRW): Ah okay,
alles klar. Nein, vielen Dank, ich hatte zwei Fragen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gingen zwei
Fragen von Frau Martin an mich. Da war noch die
Frage mit dem iiberragenden 6ffentlichen Interesse
und der Rechtsverordnung.

Vorsitzender: Es kommt nicht auf die Zahl der Fra-
gen an, sondern auf die Anzahl der Befragten und
Frau Martin hat Thnen die Fragen gestellt.
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Prof. Dr. Manuel Brunner (HSPV NRW): Vielen
Dank, entschuldigen Sie!

Vorsitzender: Ist ja kein Problem. Tut mir leid. Ma-
chen wir gleich nochmal. Dann hat aber jetzt Frau
Donat das Wort fiir sechs Minuten.

Lena Donat (Greenpeace): Herzlichen Dank! Ver-
ehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Deutschland ist zum Klimaschutz ver-
pflichtet, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen,
aus dem Grundgesetz abgeleitet. Wir haben ein Kli-
maschutzgesetz, das das Ziel setzt, dass wir bis
2045 treibhausgasneutral werden. Wir alle wissen,
dass der Verkehrssektor weit hinterher hinkt und
2022 mal wieder seine Klimaziele krachend geris-
sen hat. Die Beschleunigung von Bundesfernstra-
Benprojekten, die Hochstufung ins iiberragende 6f-
fentliche Interesse, steuert den Verkehrssektor hier
genau in die falsche Richtung, verschérft das Prob-
lem noch. Straflen auszubauen, senkt ndmlich nicht
die CO,-Emissionen, sondern steigert sie, zum Bei-
spiel beim Bau der Projekte, durch die Verzégerung
von CO,-Senken und -Speichern, wie Wéldern und
Moore, die eigentlich unsere Verbiindeten im Kli-
maschutz sind, und durch den Mehrverkehr, der
durch den Bau von FernstraBlen erst induziert wird.
Das ist auch der Fall bei Auswahlprojekten, die nur
sogenannte Engpassprojekte sind. Wir haben uns
die jeweiligen Projektdossiers dieser Engpasspro-
jekte angeschaut. Sie geben alle eine CO,-Haus-
nummer an, die zwar unvollstdndig ist, aber schon
diese ergeben in der Summe, dass insgesamt die
Engpassprojekte des vordringlichen Bedarfs
410.000 Tonnen CO, pro Jahr zusétzlich verursa-
chen. Wenn man das auf 25 Jahre, die Lebenszeit
der Infrastruktur, rechnet, ist man bei 10 Millionen
Tonnen. Ich betone hier nochmal, das sind zusétz-
liche CO,-Emissionen und eigentlich miissten wir
im Verkehr genau in die andere Richtung steuern.
Ich mochte auch noch einmal betonen, dass diese
Zahl noch unvollstdndig ist, denn weder fiir fest
disponierte Projekte liegen Projektdossiers vor,
noch sind die Angaben zu CO,-Emissionen in den
Projektdossiers vollstdndig. Es fehlen zum Beispiel
Angaben zum Verlust von CO; durch den Verlust
von Senken und Speichern. Es fehlen Angaben
zum Lkw-Mehrverkehr und es fehlen Angaben zum
sekundér induzierten Verkehr, also Verkehr, der
durch verdnderte Siedlungsstrukturen erst verur-
sacht wird. Es wird immer wieder fédlschlich argu-
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mentiert, dass der Ausbau von Strallen den Ver-
kehrsfluss verbessert, Stau beseitigt, dadurch CO,-
Emissionen senkt. Das ist aber falsch. Mehr oder
breitere StraBlen fithren einfach zu mehr Verkehr.
Bald fahren wir genauso langsam wie vorher, nur
eben mit mehr Pkw und Lkw neben uns.

Wir haben uns deswegen acht Ausbauprojekte der
letzten zwolf Jahre angeschaut und mit Daten von
TomTom zum Verkehrsfluss vor und nach dem
Ausbau verglichen. Das Ergebnis war: in vier von
acht Fillen wurden die langsamsten fiinf Prozent
der Autos — ein Stauindikator — noch langsamer,
ein Zeichen fiir verstdrkte Staubildung. Auf umlie-
genden HauptverkehrsstraBen, also den Zubringer-
straBen, kam es sogar in sechs von acht Fillen zu
mehr Verkehrsstorungen. Diese Analyse passt zu
zahlreichen internationalen Studien. Verkehrswis-
senschaftler werden das schon kennen: Mehr Stra-
Ben fithren zu mehr Verkehr. Ich nenne noch ein
weiteres internationales Beispiel, wo wenigstens
einmal das Monitoring verniinftig gemacht wurde.
Das war die M25-Ringautobahn in London, 2014
ausgebaut, flihrte dazu, dass in den Folgejahren 23
Prozent mehr Verkehr auf den Strallen war und be-
reits ein Jahr nach der Freigabe der Erweiterung der
Verkehr genauso langsam unterwegs war, wie vor-
her. Woran liegt das? Wir wissen, wenn das Ver-
kehrsangebot verbessert wird, dndert sich iiber kurz
oder lang nicht die Reisezeit der Menschen, son-
dern sie legen in derselben Reisezeit einfach lan-
gere Distanzen zuriick. Das ist das Gesetz der kon-
stanten Reisezeit, das iiber viele Ldnder hinweg be-
obachtet wird und ziemlich konstant ist. Das Ergeb-
nis des Autobahnausbaus ist also: erstens, das Stau-
problem ist nicht geldst, sondern teilweise sogar
verschlimmert. Zweitens, wir haben noch mehr
Verkehr mit entsprechendem Larm, entsprechen-
den Abgasen etc., wegen Raumverlusten fiir Kinder
in Stddten und so weiter. Wir haben Milliarden an
Geldern verschwendet, wir haben Flachen versie-
gelt und eine saftige CO,-Rechnung obendrauf. Das
ist kein Gewinn fiir die Gesellschaft, sondern ein
Verlust. Dass wir diese Ausbauprojekte nun auch
noch in das tiberragende 6ffentliches Interesse stel-
len wollen und damit den Klima- und Umwelt-
schutz noch weiter hinten anstellen, ist einfach ab-
surd. Stattdessen brauchen wir eine komplette
Uberarbeitung der Infrastrukturplanung. Eine Infra-
strukturplanung, die die Klimaziele zum Ausgangs-
punkt nimmt, so wie es Osterreich gemacht hat, ei-
nen verkehrstrigeriibergreifenden Ansatz wahlt
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und auf Verlagerung und Effizienz setzt, statt auf
immer mehr Verkehrswachstum. Vielen Dank!

Vorsitzender: Dankeschon! Dann hat jetzt Dr. Eck
das Wort, auch fiir sechs Minuten.

Dr. Florian Eck (DVF): Vielen Dank! Ich mache es
kurz, einiges ist schon gesagt worden. Wir denken,
dass wir stdarker synchronisieren miissen bei Aus-
bau der Infrastrukturen und dass wir hier eben
nicht unterscheiden diirfen, zwischen Gut und
Bose, sondern dass die Entscheidung, ob etwas ge-
baut wird, auf parlamentarischer Ebene, auf Be-
zirksebene, auf Linderebene, auf Bundesebene
vorab gefdllt wird. Und dann muss es schnell ge-
hen. Da miissen wir gucken, dass wir samtliche Po-
tenziale heben, ob es nun um Solarausbau, Wind-
kraftausbau oder Verkehrsinfrastruktur geht. Da
sind in dem Gesetz, es wurde schon angesprochen,
sehr gute Vorschldge enthalten, die wir alle auch
befiirworten, und wo wir aber anregen, dass man
tatsdchlich versucht, verkehrstréigeriibergreifend
und infrastrukturiibergreifend zu analysieren, was
sind Best Practices in jedem Bereich und das zu-
sammenlegt und fiir alle Verkehrstréger und alle
Infrastrukturbereiche dhnliche Beschleunigungspo-
tenziale schafft. Ich nenne das kurz. Das ist die
Stichtagsregelung. Da komme ich gleich noch da-
rauf zurick. Das ist das Thema ,,Standards*, Stan-
dards im Artenschutz. Das ist das Thema ,,Baustan-
dards“ bei den vorausschauenden Kapazitdtsanpas-
sungen. Das ist das Thema ,,was mache ich nach
Naturkatastrophen?“. Ich fange nicht bei null an,
sondern ich muss eben gucken, dass ich hier die
aktuellen Standards mit einsetze. Das ist das
Thema ,,Bundeswasserstraffien®, was ,,unterbelich-
tet” ist. Das ist das Thema , Fristsetzung”, Vierjah-
resfrist fiir Planfeststellungsverfahren, was wir uns
eben auch fiir andere Bereiche wiinschen. Das ist
der Baubeginn vor Genehmigung, der leider ein
bisschen entschérft worden ist. Das ist das Bundes-
verwaltungsgericht als erste Instanz. Das ist aber
auch das Thema , Ladeinfrastruktur®, wo wir drin-
gend Standards brauchen. Und kritisch sehen wir
das Thema ,,Priifpflicht bei Photovoltaik®.

Zu den Fragen im Einzelnen. Das Thema ,,Erstin-
stanzlichkeit” bewerten wir grundsétzlich positiv,
vor allem ist dabei anzumerken, dass wir dafiir eine
bessere Ausstattung der Gerichte brauchen und erst
dann haben wir eine Beschleunigung. Und wir ha-
ben auch nur eine ganzheitliche Beschleunigung,
wenn wir simtliche andere Faktoren, die im Gesetz
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adressiert worden sind, auch ansprechen und auch
zulassen, weil ansonsten haben wir nichts gewon-
nen.

Frage zwei war zum Thema ,,Rechtsverordnung
FernstraBenausbaugesetz“. Hier wiirden wir uns
wiinschen, dass die Projektliste zurecht zuriick-
kommt. Denn wir denken, dass wir mit dem Thema
»Rechtsverordnung” eine erh6hte Angreifbarkeit
haben, vor allem wenn es sich nachher um ein-
zelne Rechtsverordnungen handelt, wo dann quasi
einzelne Projekte angegangen werden. Das Ganze
diirfte dann letztendlich darin miinden, dass wir
eine Verldngerung der Verfahren haben und keine
Verkiirzung — und sogar noch ein erhhtes Kon-
fliktpotenzial vor dem Hintergrund der Einbindung
des BMU. Wir haben jetzt — oder wir hatten, muss
ich vorsichtig sagen —, wir hatten ja eine Liste, die
als konsensual galt, und zu der dann eben auch
eine Ressortabstimmung erfolgt ist. Wir hétten jetzt
eine Einzelauseinandersetzung um die einzelnen
Projekte und das ist sicherlich hinderlich.

Mit der Frage nach der Stichtagsregelung haben Sie
einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Frau
Martin. Wir denken, dass gerade beim Umweltrecht
eine Stichtagsregelung Beschleunigungsspielrdume
schafft, weil diese Stichtagsregelung wie eine Art
Redaktionsschluss wirkt. Und dabei ist eben daran
gedacht, dass man ein festes Datum im laufenden
Verfahren ansetzt, zu dem Belange vorgelegt wer-
den konnen, sich im Umweltrecht Dinge d&ndern
konnen, neue Gutachten auftauchen konnen, die
dann natiirlich zu einer Anderung des laufenden
Verfahrens fithren. Aber nach diesem Stichtag
sollte klar sein, auf welcher rechtlichen Basis das
weitere Verfahren verfolgt wird und da sollte eben
keine Verfahrensdnderung mehr erfolgen. Wir ha-
ben Beispiele von diversen Grofiprojekten in
Deutschland, Fehmarnbeltquerung vor allem, wo es
genau solche Gutachten gab und es umweltrechtli-
che Anderungen im laufenden Verfahren gab und
dadurch das Verfahren eben neu aufgerollt werden
musste, mit erheblicher Verzogerung von mehreren
Monaten bis hin zu Jahreszeitrdumen. Wenn man
das vermeiden will, ist es eben sinnvoll, tatsdachlich
eine solche Stichtagsregelung einzufiihren. Eine
weitere Stichtagsregelung wire sicherlich sinnvoll
hinsichtlich der Beteiligung, dass man auch hier
die Beteiligungsméglichkeiten gibt, aber sie eben
zeitlich befristet. Zusammengefasst: wir wollen
nicht, dass Rechte beschnitten werden, wir wollen
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aber, dass Rechte zeitlich begrenzt werden und
dadurch das Verfahren eine Beschleunigung er-
fahrt.

Vorsitzender: Dankeschon! Dann hat jetzt das Wort
Herr Funke fiir maximal neun Minuten.

Christian Funke (Pro Mobilitét): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender, fiir die Einladung und die Moglich-
keit, hier fiir Pro Mobilitidt Stellung zu nehmen.
Herr Schreiner zu Ihrer Frage: Natiirlich finden wir
es ausgesprochen wichtig, dass die StraB3e als Infra-
strukturprojekt hier auch vorkommt. Das war ja in
den Verhandlungen, wie man so der Presse entneh-
men konnte, nicht immer unumstritten. Die Strafle
ist und bleibt in Deutschland der absolute Haupt-
verkehrstriager. 90 Prozent aller Wege finden auf
der Strafle statt, iiber 80 Prozent des Personenver-
kehrs und tiber 70 Prozent des Giiterverkehrs fin-
den auf unseren Strafen statt. Das zeigt einfach,
dass im Moment die Strale absoluter Hauptver-
kehrstrager ist und alle Prognosen — vom Verkehrs-
ministerium, vom IW Ko6ln, Umweltbundesamt,
BDI — gehen einhellig davon aus, dass das auch
2050 so sein wird. Hier sollte man sich auch ein
bisschen auf die Prognosen der Fachleute, die das
einhellig sagen, verlassen und Realismus in der
Verkehrspolitik und in der Planung walten lassen.
Denn es bringt uns nichts, hier von gewissen Din-
gen zu trdumen, die dann sowieso nicht passieren
werden und dann erreichen wir die CO,-Ziele auch
nicht. Also um Sektorziele im Verkehr beim CO, zu
erreichen, miissen wir realistisch bleiben und den
Verkehr da dekarbonisieren, wo es auch verniinftig
ist. Das ist in vielen Féllen eben die StraBe. Wir ha-
ben, da erzidhle ich Thnen nichts neues, seit Jahr-
zehnten eine Verkehrsinfrastruktur Strale, wo auf
VerschleiB gefahren wird. Die Briicken sind hier
das augenfilligste Beispiel. Im Moment sind es
etwa 4.000 Briicken, die in einem nicht ausreichen-
den oder gar ungeniigenden Zustand sind. Es sind
oft GroBbriicken, auch mit erheblicher Netzrele-
vanz. Sie kennen alle aus Thren Wahlkreisen die
Negativbeispiele und hier muss unbedingt etwas
gemacht werden. Wir haben volkswirtschaftliche
Schédden durch diese Stralien- und Briickensper-
rungen, die schnell in den zweistelligen Milliar-
denbereich gehen und dadurch die Investitionen,
die wir pro Jahr in die StraBen haben, schnell iiber-
schreiten. Das sind Investitionen, die wir hier vor-
nehmen, die sich dann auch schnell wieder rech-
nen. Die heutigen Planungszeitrdume sind zum
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Beispiel bei Planungsgenehmigungsverfahren bei
Sanierung, Ausbau einer Briicke zwischen 5 und 18
Jahren. Es diirfte jedem einleuchten, dass das viel
zu lang ist. Man kann sich schon das Ziel setzen,
diese Planungszeiten auch zu halbieren. Deshalb
sind wir ausgesprochen dankbar, dass die Stra-
Beninfrastruktur hier auch als Projekt zur Beschleu-
nigung genannt wird.

Dann komme ich zur Frage von Dr. Spaniel. Die
erste Frage war, warum diese Liste, die wir einmal
hatten, 144, 148 StraBenbauprojekte, nicht mehr im
Gesetzentwurf dabei ist. Wir bedauern, dass diese
Liste nicht mehr dabei ist, denn sie wurde offent-
lich breit diskutiert. Sie wurde von den Koalitions-
partnern, sie wurde in den Ressorts diskutiert. Und
wenn diese Liste in einem parlamentarischen Ver-
fahren vom Souverdn im Deutschen Bundestag ver-
abschiedet wird, ist das eigentlich die groBtmaogli-
che Transparenz, die wir in unserem Land haben
kénnen, um zu zeigen, dass diese Projekte fiir die
Bevolkerung wirklich wichtig sind. Wenn wir dies,
wie es jetzt vorgesehen ist, auf eine nachgelagerte
Rechtsverordnung oder Projektrechtsverordnungen
nachher stiitzen, unterliegen diese einer Zustim-
mung des Umweltministeriums. Das ist fiir uns na-
tiirlich auch ohne eine Zustimmung des Bundesra-
tes — man hatte ja bei der Liste die Lander gefragt —
und auch diese Befassung der Lander wird hiermit
dann nicht mehr benétigt und praktisch verworfen,
das ist auch nicht schén. Es wire ja vorstellbar,
dass jetzt das Umweltministerium fiir die Straflen-
bauprojekte die Zustimmung zu den Rechtsverord-
nungen nicht erteilt oder sich ldngere Priifungen
ausbedingt. Dann wére die Entscheidung, die man
eigentlich mal hatte, damit konterkariert. Wir sehen
hier auch eine klare Ungleichbehandlung zwischen
den Verkehrstrdgern. Denn im Schienenbereich,
der genauso wichtig ist, ist die Liste mit den wich-
tigen Schienenbauprojekten weiterhin drin. Im Inf-
rastrukturbereich StralBe ist sie nicht drin. Hier
sollte man, wie der Kollege Dr. Eck gesagt hat, eben
nicht unterscheiden und sektoriibergreifend arbei-
ten. Denn wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass
der Verkehr in den nédchsten Jahrzehnten steigen
wird. Und hier miissen alle Verkehrstréger ihr Bes-
tes geben, um diese Verkehrsstrome bewdltigen zu
konnen. Der Verkehr ist nicht umsonst einfach auf
der StraBe. Es hat einen wirtschaftlichen Sinn und
Zweck, von dem wir alle in diesem Land leben.
Ohne eine verniinftige Verkehrsinfrastruktur, auf
der die Wirtschaft laufen kann, werden wir extreme
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Probleme bekommen. Zudem wurde iiber die Liste
dieser 148 Projekte Vertrauen in Wirtschaft und
Verwaltung iiber den Ausbau dieser Projekte ge-
schaffen. Vertrauen bedeutet auch Aufbau von Ka-
pazitdten, Aufbau von Ausbildungsplédtzen, Einstel-
lung von Mitarbeitern und natiirlich auch neue Ma-
schinen. Das wird durch dieses Verfahren, was wir
jetzt haben, eine nachgelagerte Rechtsverordnung,
natiirlich wieder zunichte gemacht. Das ist
schlecht. Wir brauchen das Vertrauen in den Bau-
firmen, in den Verwaltungen, dass weiter gebaut
und investiert wird.

Die zweite Frage von Dr. Spaniel betraf Tunnelbau-
werke. Ja, wir hitten es uns auch gut vorstellen
konnen, dass auch weitere Ingenieurbauwerke ne-
ben den Briicken aufgenommen werden. Es gibt
auch Straflenabschnitte und Tunnelbauwerke mit
extremer Netzrelevanz, die hier reinfallen konnten.
Es wiére aus unserer Sicht sehr wiinschenswert,
wenn man zum Beispiel auch diese Dinge in einer
nachgelagerten Rechtsverordnung regeln konnte.
Auch wire es wiinschenswert, wenn weitere Pro-
jekte aus dem Bundesverkehrswegeplan, die in der
Engpassbeseitigung fest disponiert sind oder dem
vordringlichen Bedarf mit Engpassbeseitigung un-
terliegen, nachher, wenn zum Beispiel Bundeslédn-
der diese melden, durch Rechtsverordnung in eine
Liste aufgenommen werden konnten. Aber grund-
sdtzlich sind wir dafiir, dass man wieder auf eine
verbindliche Liste kommt und die Moglichkeit
schafft, im Nachgang auch weitere Projekte, wenn
sich dies verkehrlich ausgeht, aufzunehmen. Des-
halb sollten auch Tunnelbauwerke und andere In-
genieurbauwerke aufgenommen werden.

Wir haben auch noch einen weiteren Punkt, wo wir
sagen, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen und
zwar da wo der Verkehr ist, dann wire es auch
durchaus eine gute Moglichkeit gewesen, Ladeinf-
rastruktur an den Autobahnen fiir Pkw und Lkw,
auch gerne mit Wasserstoff, hier gleich aufzuneh-
men. Denn es entspricht auch dem Klimaschutz-
plan, hier mehr zu machen. Und gerade beim Auf-
bau der Ladesdulen sind es die Genehmigungsver-
fahren, die oft zeitraubend sind. Der Bau kann hier
recht schnell gehen, aber Planung und Genehmi-
gung dauern viel zu lange. Und deshalb wiére hier
ein liberragendes offentliches Interesse durchaus
angezeigt gewesen.

Vorsitzender: Dankeschon! Dann darf jetzt Frau
Dr. Hef} antworten.
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RAnN Dr. Franziska HeB: Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender, fiir die Einladung. Vielen Dank, Herr Gelb-
haar fiir die beiden Fragen. Zu der ersten Frage, wie
ich allgemein den Gesetzentwurf bewerte. Ich
mochte zunédchst mit den positiven Dingen anfan-
gen. Positiv sind sicherlich die Versuche der Digi-
talisierung des Verwaltungsverfahrens zu bewerten.
Allerdings muss man hier aufpassen, dass man
nicht iiber das Ziel hinausschieBit. Soweit vorgese-
hen ist, dass quasi ganz generell ausschlieBlich di-
gitale Planungsunterlagen eingereicht werden kon-
nen, mochte ich doch stark dafiir plddieren, dass
zumindest ein, zwei Exemplare in papierhafter
Form erhalten bleiben. Warum? Jeder, der schon
mal versucht hat, einen A0-Plan auf einem norma-
len Rechner zu lesen, weil}, dass das ein Ding der
Unmoglichkeit ist. Das vielleicht als erster Punkt.
Zweiter Punkt: in dem eigentlich positiven Teil der
Digitalisierung, wire es wichtig, dass die Bestim-
mung der Art der digitalen Kommunikation nicht
der zustdndigen Behorde iiberlassen wird. Da brau-
chen wir fiir die Praxis bitte einheitliche Regelun-
gen, dass klar gestellt ist, PDF-Dateien sind bei-
spielsweise einzureichen, durchsuchbar, druckbar,
kopierbar. Ansonsten fiihrt das zu Zustdnden, wie
wir sie beispielsweise in Bayern haben, wo Ein-
wendungen nur mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur eingereicht werden diirfen, iiber die
Privatleute und auch Verbdnde iiblicherweise nicht
verfiigen. Positiv zu bewerten sind auch die An-
sdtze, die Potenziale erneuerbarer Energien entlang
von StraBen zu nutzen.

Ich komme zu den negativen Dingen. Wir haben es
hier aus meiner Sicht mit einer Art inflationdren
Zuerkennung des schillernden Begriffs des iiberra-
genden &ffentlichen Interesses fiir alle méglichen
Projekte zu tun. Der Gesetzgeber entwertet damit
selbst die positiven Wirkungen des ,,Osterpakets*
aus dem vergangenen Jahr. Das ,,Osterpaket” be-
stand ja gerade darin, dass wir fiir die erneuerbaren
Energien einen Vorrang schaffen, also ein Pré, eine
Vorrangwirkung in den konkreten Planungsverfah-
ren, durch eine Kombination aus iiberragendem 6f-
fentlichem Interesse und zusétzlich noch einer Vor-
rangwirkung in konkreten Abwéigungszusammen-
hdngen. Wenn ich jetzt alle mdoglichen, irgendwie
wiinschenswerten planerischen Interessen mit
iiberragendem offentlichem Interesse adele, dann
kollidieren in der Praxis iiberragende 6ffentliche
Interessen mit tiberragenden 6ffentlichen Interes-
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sen und wir kénnen uns fragen, ob wir das super-
iiberragende oder das hyperiiberragende Interesse
erfinden. Negativ zu bewerten ist auch die hier
ohne Not erfolgte Abschaffung der aufschiebenden
Wirkung von Klagen, und zwar gegen alle Bundes-
fernstraflen und auch alle Bundesschienenwege,
unabhéngig davon ob sie in einem Bedarfsplan auf-
gelistet sind. Hier gibt es Bedenken in Bezug auf
den Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Zur weiteren
Zustdndigkeit des Bundesverwaltungsgerichts und
der Ausweitung der erstinstanzlichen Zustdndig-
keit schliefie ich mich im Grunde den Ausfiihrun-
gen des Kollegen Prof. Dr. Brunner an.

Problematisch sehe ich weiterhin die Regelung
zum Ersatzneubau von Briicken, wo nun vorgese-
hen ist, dass nicht nur die Umweltvertriaglichkeits-
priifung, sondern gleich ganz generell Planfeststel-
lung und Plangenehmigung und im Ubrigen jegli-
ches Zulassungsverfahren fiir den Ersatz eines Brii-
ckenbauwerks in Kombination mit einem Strecken-
ausbau auf 1.500 Metern Strale vorgesehen wird.
Diese Regelung — damit bin ich bei der zweiten
Frage — begegnet ganz konkreten unionsrechtlichen
Bedenken. Der EuGH hat klargestellt, dass die Mit-
gliedstaaten sich bei der Ausiibung ihres Spiel-
raums, welche Kriterien sie festlegen fiir Projekte,
die sie einer UVP unterziehen, an den Kriterien des
Anhangs 3 zur UVP-Richtlinie zu orientieren ha-
ben. Das heiBt, ich kann nicht einfach ein Strecken-
mal festlegen und pauschal festlegen, alles darun-
ter habe keine erheblichen Umweltauswirkungen.
Ganz im Gegenteil ist eine Vielzahl von Fillen
denkbar, wo das Ganze erhebliche Umweltauswir-
kungen hat. Hinzu kommt, dass die Problematik in
diesen Zusammenhang gerade auch in der Praxis
liegt. Ich empfehle allen Abgeordneten, sich mal
den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom
28. Februar 2023 in der Rechtssache 9 AV 1.23 an-
zuschauen. Da hatten wir den ersten Praxistest fiir
ein Vorhaben, wo die Planfeststellung entfallen
war. Das heiBt, die einzige Zulassungsentscheidung
fiir einen Ersatzneubau war letzten Endes eine na-
turschutzrechtliche Erlaubnis bzw. eine wasser-
rechtliche Erlaubnis. Das hat dann in der Praxis
erstmal ein Jahr gedauert, um feststellen zu kon-
nen, welches Gericht denn nun zustdndig ist. Das
VG hat sich fiir unzustdndig erklért, das OVG dann
auch und dann musste man das Bundesverwal-
tungsgericht anrufen, um das zustdndige Gericht
feststellen zu konnen. Das ist genau die Problema-
tik, die man bekommt, wenn Planfeststellung und
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Plangenehmigung entfallen. Das einfache, schlanke
Verfahren fiir die unproblematischen Fille ist ja ge-
rade das Plangenehmigungsverfahren, was nur mit
einer Beteiligung derjenigen Trédger 6ffentlicher Be-
lange oder einzelner Privater durchgefiihrt wird,
die moglicherweise betroffen sind. Der Vorhabens-
trager verliert ohne die Planfeststellung Rechtssi-
cherheit, denn er hat im Zweifel keine Genehmi-
gung mehr, die ihm beispielsweise vor nachtrégli-
chen Schutzanspriichen oder sonstigem schiitzt.
Das heilt, diese Regelung wird in der Praxis nicht
fiir Beschleunigung, sondern allenfalls fiir Chaos
sorgen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Das Wort hat nun Herr
Miiller.

Tim-Oliver Miiller (HDB): Herr Vorsitzender, vie-
len Dank! Auch vielen Dank fiir die Frage. Grund-
sdtzlich schlieBe ich mich einem Teil meiner Vor-
rednerinnen und Vorredner an. Wir begriilen erst
einmal die Beschleunigung von Planfeststellungs-
bzw. Planungsgenehmigungsverfahren, von Pla-
nungsverfahren insgesamt. Denn wir reden hier am
Ende iiber eine Modernisierung unserer Infrastruk-
tur, die dringend notwendig ist. Ein groBer Stand-
ortfaktor, denn heute alleine sagen vier von fiinf
Wirtschaftsunternehmen, dass sie aufgrund von
schlechter Infrastruktur in ihrer wirtschaftlichen
Tatigkeit behindert sind. Geraden wenn wir auch
liber internationale Wettbewerbsfdhigkeit und die
Funktion als Transitland in Europa sprechen, ist
das, glaube ich, ein wichtiger Grund, uns dem
heute anzunehmen. Ich finde, entgegen meiner
Vorrednerin, Artikel 1 Nr. 5, die Beschleunigung
von Verfahren fiir Ersatzneubauten insbesondere
wichtig. Wir haben erlebt, was bei Rahmede pas-
siert ist. Wir erleben gerade ein dhnliches Beispiel
auch auf der A45 bei Freudenberg. Hier haben wir
aufgrund von unsicheren Rechtsregelungen im Ver-
fahren von Plangenehmigung versucht — oder die
Autobahn GmbH hat es versucht — eine Briicke ent-
sprechend zu ertiichtigen. Es kam eine Klage und
jetzt stehen wir wieder still. Deswegen finden wir,
dass die Anderung, inklusive des Vorgriffes, allein
schon aus bautechnischer Sicht — denn wir kénnen
einen Briickenkorper nicht einmal, sondern miiss-
ten ihn aus bautechnischer Sicht zweimal anfassen
—, erstmal begriiBenswert. Was wir auch begriifens-
wert finden, ist der Ausbau erneuerbarer Energien
an den Bundesautobahnen, an den Bundesfernstra-
Ben insgesamt. Denn allein schon, wenn man sich
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die tiber 10 Millionen km? Larmschutzwédnde an-
schaut, werden wir dort ein erhebliches Potenzial
finden, wenn wir in diese Lirmschutzwidnde PV-
Anlagen einbauen kénnen. Diese Technik ist vor-
handen. Und ich glaube, wenn die Ausrichtung
stimmt, konnen wir hier zumindest fiir Rastanla-
gen, was die Energie angeht, Teilautonomie herstel-
len.

Zum Thema , Wegfall der Projektliste“ mdchte ich
mich meinen Vorrednern anschlieffen, insbeson-
dere auch dahingehend, dass iiber die Rechtsver-
ordnungen und das Einvernehmen mit dem BMUV
zumindest eine Verzogerung drohen kann. Was ich
aber nochmal betonen madchte, ist, dass wenn wir
gerade — und Frau Donat hat das zurecht erwédhnt —
liber eine Gesamtplanung und Gesamtausrichtung
aller Verkehrstrager sprechen, finden wir es wich-
tig, dass die Bundeswasserstralen hier mitberiick-
sichtigt werden sollten. Das ist derzeit nicht der
Fall. Weitere Anderungsvorschlige: hier mochte
ich einmal verweisen auf die Vorschldge des Bun-
desrates, gerade im Blick auf den Ausbau der Hoch-
leistungsnetzkorridore. Die Anderungsvorschlige
aus der Bundesratsstellungnahme Nummer 8a und
8b, Erweiterung des Katalogs fiir planrechtlich
freies Bauen, und die Anderung Nummer 16, auch
hier erneuerbare Energien als Erweiterung fiir die
gesamten DB-Bautdtigkeiten vorzusehen, finde ich
richtig gut. Auch aus Sicht der Bauindustrie kon-
nen wir das nur begriien. Und die Formulierungs-
vorschldge der Beschleunigungskommission
Schiene konnen hier meines Erachtens als gute
Grundlage genommen werden. Vielen Dank!

Vorsitzender: Danke! Dann hat jetzt Herr Dr. Noth-
nagel das Wort.

Dr. Ilja Nothnagel (DIHK): Vielen Dank! Vielen
Dank auch fiir die Frage. Ich greife nochmal das
eine oder andere Thema auf. Zum Beispiel das
letzte Thema ,,Wasserstraen“. Wir sehen ja in der
Langfristprognose des Verkehrsministeriums, dass
in den nédchsten Jahren der Giiterverkehr um 50
Prozent zunehmen wird. Die 50 Prozent sind nur
zu bewdltigen, wenn die unterschiedlichen Infra-
strukturen auch ineinandergreifen. Wir erleben ge-
rade bei den Wasserstraen einen doch erheblichen
Riickstand, aber auch noch ein erhebliches Poten-
zial. Wir miissen auch beriicksichtigen, wo gibt es
eigentlich noch Potenzial, um die Infrastruktur zu
entlasten bzw. den Verkehr zu bewiltigen. Das ge-
hort, glaube ich, einfach mit dazu und da geht es
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auch um das Zusammenspiel. Zum Thema ,,wie
nehmen die Unternehmen das wahr?“: Wenn hier
Schulnoten vergeben werden, bei unseren Umfra-
gen kommt die Infrastruktur immer ganz am Ende
heraus. Ich glaube, das unterstreicht noch einmal
die Bedeutung aller Verkehrswege und des gesam-
ten Ansatzes der Beschleunigung. Deswegen sind
wir ein bisschen ungliicklich, dass einzelne As-
pekte — Stichwort ,,Stichtagsregelung” oder ,,Fris-
ten“ —, nicht aufgegriffen werden, ich glaube, da ist
noch ein bisschen Potenzial drin, und dass einige
Verkehrstrdager nicht wahrgenommen werden. Das
gehort sicherlich mit dazu, weil die Infrastruktur
ineinandergreift. Wenn Sie mit den Unternehme-
rinnen und Unternehmern in den Regionen spre-
chen, kann Thnen jeder mindestens ein oder zwei
Projekte aus der Region nennen, wo es genau wie
bei der A45 ist. Wir haben viele Bauwerke, gerade
Briicken, die auch das Ende ihrer Lebenszeit ein-
fach erreicht haben und wir uns schon iiberlegen
miissen, wie wir damit umgehen. Deswegen ganz
einfach: Ja, es miissen mehr Verkehrstrager mit da-
zukommen, die Wasserstralen gehoren mit dazu.

Ein letzter Punkt: Wir werden auch eine Verdnde-
rung der Struktur des Giiterverkehrs erleben, weg
von Stiickgut und anderem, mehr zu Containern.
Und wenn ich das frithzeitig aufgreife, dann muss
ich zum Beispiel Schleusen verldngern, weil ich
will ja nicht jede Briicke iiber eine Wasserstralie er-
hohen, sondern die Schiffe dann auch durchfahren
lassen, damit sie ihr Potenzial abrufen. Da ist si-
cherlich mit Blick auf das, was zukiinftig an Poten-
zial ist, noch einiges zu tun. Dennoch sind die An-
sdtze wichtig und gut, die in dem Gesetz drinste-
hen. Aber vielleicht kann man in der ndchsten
Runde etwas dazu sagen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann kommen wir jetzt
zur zweiten Runde und beginnen wieder mit einem
Beitrag der SPD-Fraktion. Das Wort hat Kollege
Stein.

Abg. Mathias Stein (SPD): Herzlichen Dank noch
einmal fiir die Runde und auch die Fachkunde. Ich
habe zunédchst noch mal an Herrn Dr. Eck die Fra-
gestellung auch zum Thema ,.Bundeswasserstra-
Ben“. Sie wiinschen sich da ja irgendwie, dass die
dort mehr vorkommen. Meine Frage ist, welche
konkreten Beschleunigungseffekte sehen Sie
dadurch, dass es im iiberragenden &ffentlichen In-
teresse steht? Das wire, glaube ich, der wesentliche
Punkt.
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Dann habe ich an Herrn Brunner noch einmal zwei
Fragen, die Sie in sportlichen drei Minuten beant-
worten miissen: Noch mal die Auswirkung dieser
erstinstanzlichen Zustdndigkeit im Bundesverwal-
tungsgericht, welche Auswirkungen das konkret
auf Wasserstrallen haben wiirde, ob Sie da was sa-
gen konnen? Denn bisher gab es zum Beispiel auch
Verfahren — ich kenne das jetzt am Nord-Ostsee-Ka-
nal —, das waren jetzt keine Verfahren, die jetzt
Seite eins der Presse waren, sondern eher unterge-
ordnete Verfahren. Sehen Sie da eine Beschleuni-
gung? Und Sie kritisieren, dass vor allem Neubau-
statt Ausbauprojekte im Fokus gestanden haben.
Warum verhindert das nach Threr Einschiatzung die
Beschleunigung der Projekte? Wenn ich das so
richtig herausgelesen habe

Vorsitzender: Herr Kollege Schreiner!

Abg. Felix Schreiner (CDU/CSU): Auch von meiner
Seite vielen Dank fiir die Beantwortung! Und in der
Runde zwei wird uns noch mal von Thnen, Herr
Nothnagel, interessieren, was wir konkret daran &n-
dern miissen oder was Sie uns vorschlagen als Ge-
setzgeber, was man konkret 4&ndern miisste, damit
das Planungs- und Genehmigungsverfahren einfach
schneller und einfacher wird.

Und an Sie, Herr Funke von Pro Mobilitét, sei noch
mal gefragt, welche Beschleunigungswirkung Sie
denn bei der im Gesetzentwurf verankerten Nor-
mierung der Planfeststellungsfreiheit erwarten,
wenn man insbesondere den Bau von Ersatzbrii-
cken heranzieht.

Vorsitzender: Fiir BUNDNIS 90/DIE GRUNEN hat
Kollegin Menge das Wort.

Abg. Susanne Menge (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Ich mo6chte gerne Frau Hess zwei Fragen stellen:
Einmal, welche Auswirkungen die Einfiithrung ei-
nes iiberragenden 6ffentlichen Interesses auf Pla-
nungs- und Genehmigungsprozesse hat und in wel-
chen Fillen sich eine beschleunigende Wirkung er-
geben kann. Und die zweite Frage: Wie sieht eine
effiziente und optimierte Planung mit den beste-
henden Moglichkeiten aus und wo liegen jetzt
schon Potenziale? Danke!

Vorsitzender: Herr Bochmann hat das Wort.

Abg. René Bochmann (AfD): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Recht herzlich willkommen, liebe
Fachexperten, auch vielen Dank fiir Thre Antwor-
ten. Ich habe folgende Frage, die richtet sich an
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Herrn Christian Funke. Auch wir fragen uns, wel-
che konkreten Auswirkungen hat die von der Bun-
desregierung angestrebte Planungsbeschleunigung?
Und dort als Unterpunkt vielleicht: Wie sehen Sie
es, wire es sinnvoll diese Aufgabenliste quasi nach
Prioritédten in der Wichtigkeit und Dringlichkeit
aufzustellen oder eine Liste nach einer kurzen Um-
setzungsdauer, also nach der Moglichkeit der
schnellen Umsetzung zu erstellen? Gibt es sowas?
Ist so etwas angedacht oder wiirden Sie so etwas
empfehlen? Danke!

Vorsitzender: Fiir die FDP-Fraktion hat jetzt Kol-
lege Abel das Wort.

Abg. Valentin Abel (FDP): Vielen Dank an der
Stelle, Herr Vorsitzender! Danke auch fiir die erste
Runde und die Informationen so weit. Ich hétte
zwei Fragen an Herrn Miiller, einerseits zum
Thema ,,Stralle“. Inwieweit miissen Briickenersatz-
neubauten aus Griinden der statischen Bemessung
neu angepasst werden? Wie grofl miisste man sich
diese Anderung vorstellen und was bedeutet in die-
sem Zusammenhang eine geringe Anderung eines
Briickenbauwerkes? Und aus dem Bereich Schiene
wiirde mich interessieren: Gerade wenn es um
MaBnahmen zur Digitalisierung und Elektrifizie-
rung geht, wir haben hier in der Vergangenheit sehr
viele Prozesse gehabt, die ausgebremst worden
sind. Welche MaBnahmen briauchte es? Welche Re-
gularien? Welche notwendigen Planungsvergabe-
und Umsetzungsschritte sind notwendig im Hin-
blick auf das Moderne-Schiene-Gesetz, damit wir
gerade bei Digitalisierung und Elektrifizierung Be-
wegung reinkriegen? Dankeschon!

Vorsitzender: Ich gebe das Wort dem Kollegen
Riexinger.

Abg. Bernd Riexinger (DIE LINKE.): Ich bedanke
mich auch fiir die Antworten und hétte eine wei-
tere Frage an Frau Donat. Als Begriindung fiir wei-
teren StraBenausbau werden in der Regel Verkehrs-
prognosen angefiihrt. Ein besonders auffélliges Bei-
spiel liefert die sogenannte Gleitende Langfrist-
prognose 2051, die Anfang Mérz vom BMDV verof-
fentlicht wurde. Die besagt vor allem, dass die
Ziele der regierenden Koalition nicht erreicht wer-
den, wenn der Straflengiiterverkehr iiberproportio-
nal, der Schienengiiterverkehr suboptimal wachsen
soll. Nun gibt es ja den Spruch: ,,Trau keiner Statis-
tik, die du nicht selbst gefdlscht hast.“ Gilt das
auch fiir Verkehrsprognosen? Jedenfalls, konnen
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Sie uns sagen, warum das BMDYV falsch liegt, wenn
es mit der Prognose Stralenbau begriindet? Was
muss in der Verkehrsprognose 2040, die die Grund-
lage fiir die Bedarfsplaniiberpriifung sein soll, an-
ders gemacht werden als in der Langfristprognose?

Vorsitzender: Dankeschon! Dann kommen wir zur
zweiten Antwortrunde und ich gebe zunéchst fiir
drei Minuten Herrn Prof. Brunner das Wort.

Prof. Dr. Manuel Brunner (HSPV NRW): Vielen
Dank, Herr Vorsitzender! Herr Stein, ich beant-
worte Thre Fragen auch relativ ziigig. Sie hatten die
Frage gestellt, was das fiir den WasserstraBenbe-
reich bringt, die erstinstanzliche Verlagerung auf
das Bundesverwaltungsgericht. Das sind im Grunde
meine Ausfithrungen von vorhin: Auch da wird es
schneller werden, im WasserstraBenbereich dann
auch weniger Probleme haben, dieses besondere 6f-
fentliche und gesamtstaatliche Interesse zu begriin-
den, als das im StraBenbau der Fall ist.

Ausbau vor Neubau: Eine Trasse, die auszubauen
ist, ist ja bekannt, auch mit den ganzen Problemen,
die damit einhergehen. Das fiihrt dann natiirlich
dazu, dass Planungsprozesse beschleunigt werden
konnen, weil man nicht mehr mit so vielen Unbe-
kannten rechnen muss, wie es bei einer Neu-
bautrasse der Fall wire. Hinzu kommt auch, dass
der Ausbau in der Regel auch klimaschonender ist.
Ich habe ein Rechenbeispiel in meinen schriftli-
chen Ausfiihrungen hinterlegt, in der man das sehr
gut sehen kann. Deswegen wiirde ich begriifien,
wenn dieser Punkt ,,Ausbau vor Neubau“ und wo
er sinnvoll ist und wo er nicht sinnvoll ist, hier im
Ausschuss und parlamentarisch noch diskutiert
wird und dass sich damit befasst wird.

Ich sehe, ich habe jetzt noch eine Minute. Herr Vor-
sitzender, diirfte ich die Frage von Frau Martin
noch beantworten? Die stand vorhin noch aus.

Das ist sehr nett, haben Sie vielen Dank! Auch ich
meine, dass diese Liste nicht in eine Rechtsverord-
nung gehort, hinsichtlich der Stralen, sondern in
das Gesetz selber und hinten annexiert wird. Und
zwar aus folgendem Grund: Wenn sich der Gesetz-
geber entscheidet, ein Gesetz zu machen, nach dem
iiberragende 6ffentliche Interessen am Stralenaus-
bau bestehen und es dann der Ministerialverwal-
tung iiberlédsst, das auszufiillen, dann passt das
nicht mehr. Das miisste aus meiner Sicht auch in
das Hauptgesetz annexiert werden als Anhang. Vie-
len Dank!
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Vorsitzender: Vielen Dank! Dann hat Frau Donat
das Wort fiir maximal sechs Minuten.

Lena Donat (Greenpeace): Herzlichen Dank fiir die
interessante Frage zu den Verkehrsprognosen. Sie
sind ja der Verkehrsausschuss, Sie alle wissen, die
Basisverkehrsprognose ist Grundlage der Bedarfs-
pldne und hat Einfluss darauf, ob ein Projekt als
Engpassbeseitigungsprojekt eingestuft wird oder
nicht und ob es, wie es hier gerade diskutiert wird,
beschleunigt werden soll. Die Basisprognose selbst
wird gerade aktualisiert, als Grundlage fiir die Be-
darfsfalliiberpriifung, die gerade ansteht. Im Mérz
hat das BMDV schon eine Langfristprognose vorge-
legt, die schon erkennen lésst, in welche Richtung
es wahrscheinlich gehen wird. Das BMDV prognos-
tiziert, wie hier schon mehrmals erwahnt, ein Ver-
kehrswachstum von ca. 50 Prozent beim Stralengii-
terverkehr und nimmt das auch als Hauptbegriin-
dung dafiir, dass der Stralenbau weiter beschleu-
nigt werden soll. Ich sehe hier drei wirklich ernst-
hafte Probleme. Erstens, es ist tiberaus seltsam tiber
die Beschleunigung von Projekten zu entscheiden,
wihrend die Projektliste selbst gerade tiberpriift
wird. Es miisste doch sinnvollerweise heilien, erst
priifen und dann beschleunigen. Zweitens, méchte
ich Sie bitten, sich von diesen 50 Prozent Strallen-
verkehrssteigerung im Giiterbereich nicht in die
Irre fithren zu lassen. Die Prognose ist im Wesentli-
chen eine Fortschreibung des Status quo und damit
eine Fortschreibung eines strallenzentrierten Ver-
kehrssystems, was wir {iber Jahrzehnte aufgebaut
haben. Sie ldsst die Klima- und Naturschutzziele
vollkommen auflen vor. Dabei leitet sich aus dem
Grundgesetz selbst eine Pflicht zum Klimaschutz
ab. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch
nochmal bestétigt. Der Bundesverkehrswegeplan
muss dringend iiberholt werden und Infrastruktur-
planung in Einklang mit den Klimaschutzzielen ge-
bracht werden. Was wir brauchen, ist ein Zielbild,
wie wir die Mobilitdtsbediirfnisse befriedigen kon-
nen, im Einklang mit den Klimazielen, sozial ge-
recht und effizient. Und dann erst zu entscheiden,
welche Infrastruktur wir dazu brauchen. Eine reine
Prognose kann das nicht leisten. Vor allem nicht
angesichts der enormen Transformation, vor der
der Verkehrssektor eigentlich gerade steht. Oster-
reich hat vorgemacht, dass das geht und wie das
geht. Sie haben einen Mobilitdtsplan entworfen,
ausgehend von der Klimaneutralitdt 2040 — das Ziel
des Landes — und von dort mit einen Backcasting-
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Modell entschieden, was der sinnvolle Verkehrs-
mix fiir Verkehrstrager ist, die Verkehrsvermei-
dung, Verkehrsverlagerung und Effizienz. Im zwei-
ten Schritt wurden alle Stralenprojekte einem
Klima-Check unterzogen. Auch Wales hat einen
dhnlichen Weg gewihlt, hat sich auch aus Klima-
schutzgriinden seine Strallenbauprojekte ange-
schaut und drei Viertel der Projekte gestrichen,
weil es bessere Alternativen gab oder es aus Klima-
schutzgriinden einfach nicht haltbar war. Ein drit-
ter Punkt, der wirklich problematisch ist mit den
Prognosen, ist, das BMDV suggeriert eine Wissen-
schaftlichkeit und verkauft die Prognosen als Ab-
bild der Realitédt. Aber eine Prognose ist nie die
Wirklichkeit, sondern nur einer von vielen mogli-
chen Wegen. Die Langfristprognose des BMDV be-
ruht auf 123 Pramissen, von denen einige fragwiir-
dig und sehr viele abhéngig von politischen Ent-
scheidungen sind. Die 50 Prozent mehr Lkw-Ver-
kehr kommen also nicht von selbst. Einige Bei-
spiele: Die Prognose geht zum Beispiel davon aus,
dass alle Projekte des vordringlichen Bedarfs tat-
sdchlich auch umgesetzt werden. Das ist schon
fragwiirdig an sich, entsprechend der Mittel. Ent-
sprechend ist es also wenig verwunderlich, dass
dann auch der Verkehr steigt. Die Prognose wird
hier quasi zur selbsterfiillenden Prophezeiung. Die
Katze beilit sich in den Schwanz! Denn ich prog-
nostiziere ein erhohtes Verkehrswachstum, weil
ich Straflenbau annehme und begriinde damit dann
wieder die Notwendigkeit fiir eben genau diesen
StraBenbau. Das ist doch absurd! In der Prognose
gibt es auch kein Tempolimit, keinen OPNV-Aus-
bau auf dem Land, einen viel zu niedrigen CO,-
Preis. Mit solchen Annahmen bildet die Verkehrs-
prognose keine wiinschenswerte Zukunft ab, son-
dern lediglich ein Worst-Case-Szenario. Ein Szena-
rio, in dem Deutschland seine Klimaziele krachend
verfehlt und auch keine wirklichen Verbesserungen
fiir das Leben der Menschen bietet. Wer fiir die
weiteren Planungen einfach Trends fortschreibt,
hat vor Staus, Verkehrstoten und Klimakrise kapi-
tuliert und nutzt einfach nicht die politischen
Handlungsspielrdume, die da sind. Die Welt kdnnte
aber durchaus anders aussehen, wenn man andere
politische Entscheidungen trifft. Zahlreiche der
Annahmen spiegeln auBerdem die aktuellen Ent-
wicklungen nicht wider und auch nicht die aktuel-
len Ziele der Bundesregierung selbst. Der Anteil
der Schiene im Giiterverkehr zum Beispiel sinkt,
obwohl die Bundesregierung sich eigentlich zum
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Ziel gesetzt hat, diesen bis 2030 auf 25 Prozent zu
steigern. Der mogliche Kapazitdtszuwachs durch
die Digitale Automatische Kupplung wird unter-
schétzt. Laut Prognosen wird Kohle auch Jahre
nach dem Kohleausstieg noch durch Deutschland
geschippert. Es ist also falsch, von diesen wackli-
gen Prognosen des BMDV abzuleiten, dass wir wei-
ter einfach ungehindert Straflen bauen kénnen und
sollen. Solange die aktuelle Straenverkehrspla-
nung nicht verniinftig tiberpriift wird, mit Klima-
zielen als Ausgangspunkt, sollten alle StraBenpro-
jekte meiner Meinung nach auf Eis gelegt werden
und vor allem nicht beschleunigt werden. Das ze-
mentiert ndmlich weiter die Abhdngigkeit von der
Strafle, die die Mobilitat in Deutschland auch fir
Jahrzehnte bestimmen wird. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann hat jetzt Herr
Dr. Eck das Wort, fiir maximal drei Minuten.

Dr. Florian Eck (DVF): Vielen Dank, Herr Stein, fir
die Frage. Vielleicht vorgeschoben an meine Vor-
redner das Thema ,,Ersatzneubauten“, das ist sehr
wichtig und eine Beschleunigung ist da dringend
notwendig. Ein Beispiel: Die Traglast der Briicken
ist eben kritisch fiir den Windkraftausbau. Nur ein
Beispiel, wo wir eben nicht sagen konnen, ist diese
Briicke nun gut oder schlecht. Aber wenn sie eben
fiir sowas genutzt wird, dann ist sie eben extrem
gut. Es gibt eben oftmals Verweise darauf, dass die
Briickentragkraft eben nicht ausreicht, um die
Windkraft weiter voranzutreiben.

Zu den Wasserstraflen. Natiirlich sehen wir hier
mogliche Beschleunigungswirkungen, wenn man
eben Beschleunigungsvorschldge aus anderen Ver-
kehrstrdagerbereichen iibernimmt. Das ist zum einen
die genannte Herausstellung der Abwéagungsgriinde
als liberragendes 6ffentliches Interesse. Das sind
aber auch nicht genehmigungspflichte Ersatzneu-
bauten und Erweiterungen und eine Aufstellung zu
den Moglichkeiten hier — Schleusenteile, Nebenge-
bédude etc. Das ist aber auch ein vorgezogener Bau-
beginn, wo eben keine entsprechende Genehmi-
gung vorliegen muss, aber absehbar sein muss. Das
sind auch die Beseitigung von Flutschdden oder
resilienzbedingte Anpassungen, wo auch eine er-
leichterte Erweiterung oder Anderung méglich sein
muss.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Funke, Sie haben
maximal neun Minuten.

Christian Funke (Pro Mobilitat): Herzlichen Dank!
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Zur ersten Frage von Herrn Schreiner, vielen Dank.
Also wir sehen, wie auch Dr. Eck das schon gesagt
hat, in den planfeststellungsfrei zu bauenden Er-
satzbriicken einen wirklich groen Hebel. Hier
wird klar entbiirokratisiert. Wenn wir eine Briicke
haben, da kommt wieder eine Briicke hin, und
zwar nicht die Briicke, die wir in den Sechzigerjah-
ren, als wir das erste Mal dort gebaut haben, hinge-
stellt haben, sondern eine Briicke, die sich an den
heutigen Verkehrserfordernissen orientiert. Das
kann dann auch sein, dass es im Vorgriff auf einen
Streckenausbau, der im BVWP schon drin ist, dann
eine Spur je Richtung mehr ist. Das halten wir fiir
ausgesprochen wichtig, weil hier dann ohne Plan-
feststellung, ohne Plangenehmigung, ohne UVP ge-
baut werden kann. Das ist gut fiir die Industrie in
der Region, fiir die Biirger und es wird unserer Mei-
nung nach auch wirklich zur Beschleunigung bei-
tragen. Zudem ist hier noch ein weiterer Effekt, der
hier gar nicht sofort augenfillig wird, im Gesetz.
Die Beamten, die in der Planung und Genehmigung
sonst gebunden waren, werden frei, weil sie das
nicht mehr machen miissen, fiir andere Aufgaben,
denen sie dann nachgehen kénnen, wo wir sie
dringend brauchen. Denn wir miissen in den Pla-
nungs- und Genehmigungsbehorden ganz sicher
Personal aufbauen. Ich glaube, wir sind uns aber
alle einig, dass es sehr schwer ist, hier Personal zu
finden. Also miissen wir auch schauen, dass wir
das Personal, das wir dort haben, auch effektiv fir
die Projekte einsetzen, wo es nétig ist. Das ist bei
vielen der Ersatzbriicken auch nicht nétig. Wir ha-
ben im Moment etwa 4.000 sehr stark beanspruchte
Autobahnbriicken zu modernisieren. Wir haben
uns da mal einen kleinen Uberblick verschafft.
Etwa 600 bis 650 von diesen 4.000 Briickenbauwer-
ken wiirden von dieser Freistellung profitieren. Das
ist eine gute Zahl. Und wenn wir uns die weiteren
Briicken anschauen, bis 2040, dann haben wir mal
gerechnet, bei 19 Meter Briickenbreite und einem
Traglastindex von drei oder schlechter, dass es
liber 1.500 mittlere und groBe Briickenbauwerke
betreffen wiirde, die hier von dieser Beschleuni-
gung profitieren. Wir haben auch mit vielen Fach-
leuten gesprochen, aus der Strallenbauverwaltung,
und ganz grob, natiirlich immer sehr Einzelfall un-
terschiedlich, kann man aber durchaus davon aus-
gehen, dass sich bei diesen Briicken dann die Zeit
bis zur Fertigstellung etwa halbieren kénnte. Das
wiére ein grofer Schritt nach vorne fiir diese Brii-
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cken. Denn in der Zeit, in der wir diese 4.000 maro-
den Briicken sanieren, werden schon wieder an-
dere Briicken aus den iibergelagerten Benotungsstu-
fen in die schlechten Benotungsstufen hineinfallen,
die wir dann auch bearbeiten miissen. Also wir
miissen hier ganz klar auf eine Entbiirokratisierung
setzen, um dem grofen Investitionsstau bei den
Briicken Rechnung zu tragen.

Zur ersten Frage von Herrn Bochmann: Es gibt eine
Prioritdtenliste im StraBlenbau, das ist unser ver-
bindlicher Bundesverkehrswegeplan. Es ist das
Bundesfernstralenausbaugesetz mit dem Bundes-
verkehrswegeplan im Zusammenspiel. Das ist ein
Bundestagsbeschluss. Deshalb ist das eine gute Le-
gitimierung fiir den StraBenbau. Wir haben hier die
Engpassbeseitigung fest disponiert und den vor-
dringlichen Bedarf mit oder ohne Engpassbeseiti-
gung. Das sind die Projekte, die wir wirklich ganz
dringend angehen miissen. Hier kann man nattir-
lich auch noch danach kategorisieren, wie die Ver-
kehrslage bei den einzelnen Projekten sich dar-
stellt. Bei den Briicken ist mittlerweile im Ver-
kehrsministerium tiber den Traglastindex eine wei-
tere Bewertungsmatrix dazugekommen, um die
Briickenbauwerke — gerade diese 4.000 — zu priori-
sieren und zu gucken, wer in welchem Netzbereich
besonders wichtig ist und als allererstes mit Bauka-
pazitdten und auch mit Finanzkapazitdten angegan-
gen werden muss. Ich denke das sind Dinge, mit
denen man auch in der Zukunft gut weiterarbeiten
kann und muss. Es sollte aber unbedingt sein, dass
es eine stdrkere Vernetzung zwischen den Ver-
kehrstrdagern gibt. Also, wir kénnen nicht nur da-
rauf setzen, dass sich Verkehre verlagern. Das wird
nur passieren, wenn diejenigen, die diese Verkehre
beauftragen, also Spediteure, hier auch Angebote
haben. Es wird aber gerade im Giiterverkehr der
néchsten Jahrzehnte wenig der Fall sein. Wenn
man sich anschaut, warum die Giuter im Lkw trans-
portiert werden, wird einem ganz schnell klar, dass
bei den deutschen Lkw nur acht Prozent {iber 300
km weit fahren. Da muss man ja schon mal iiberle-
gen, ob hier gewisse Verlagerungsaspekte iiber-
haupt in Betracht kommen. Also deshalb auch
nochmal unser Petitum fiir einen schnelleren Aus-
bau von erneuerbaren Energien und Tankladeinfra-
struktur an den Autobahnen. Denn wir miissen dort
dekarbonisieren, wo der Verkehr ist. Sonst liigen
wir uns in die eigene Tasche und werden auf kei-
nen Fall Klimaziele erreichen. Vielen Dank!

Verkehrsausschuss

Vorsitzender: Frau Dr. HeB, Sie haben jetzt die Ge-
legenheit, sechs Minuten die Fragen zu beantwor-
ten.

RAn Dr. Franziska Hel}: Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender! Die Frage war, welche Auswirkungen die
Einfiihrung eines tiberragenden 6ffentlichen Inte-
resses auf Planungs- und Genehmigungsprozesse
hat und in welchen Féllen sich eine beschleuni-
gende Wirkung ergeben kann. Aus meiner Sicht ist
die Frage sehr einfach zu beantworten. Der Gesetz-
geber hat im ,,Osterpaket” im vergangenen Jahr aus
sehr guten Griinden die erneuerbaren Energien in
das tiberragende 6ffentliche Interesse gestellt. Wa-
rum? Weil wir ein Durchsetzungshindernis insbe-
sondere fiir Windkraftanlagen und zwar auf Grund-
lage einer — wenn auch vereinzelt gebliebenen —
Entscheidung des Verwaltungsgerichts GiefBen hat-
ten. Diese Entscheidung besagte ndmlich, dass die
einzelne Windkraftanlage moglicherweise nicht im
offentlichen Interesse steht, isoliert betrachtet, und
sich damit beim Erfordernis einer artenschutzrecht-
lichen Ausnahme gegen den Brutvogel nicht durch-
setzen kann. Die Antwort darauf ist klar, dann
muss ich natiirlich als Gesetzgeber klarstellen, dass
auch der Bau einer einzelnen Windkraftanlage im
offentlichen Interesse liegt. Und dann beseitige ich
ein konkretes Planungshindernis und damit be-
schleunige ich natiirlich die Verfahren. Wenn ich
mir jetzt die StraBenprojekte anschaue — das gilt
aber auch fiir die Schienenprojekte aus dem Be-
darfsplan —, habe ich dieses Planungshindernis von
vornherein nicht. Die Stralenbauprojekte, die
Schienenausbauprojekte, sind schon bisher im vor-
dringlichen Bedarf. Sie stehen schon bisher in ei-
nem hohen 6ffentlichen Interesse. Und keine ein-
zige Autobahn hatte jemals ein Problem, sich in ha-
bitatschutzrechtlicher oder artenschutzrechtlicher
Hinsicht eine Ausnahme verschaffen zu konnen,
weil sie nicht im 6ffentlichen Interesse stiinde. Das
heiBt, aus meiner Sicht ist das tatsdchlich Gesetzge-
bungsprosa. Das iiberragende 6ffentliche Interesse
wird eine beschleunigende Wirkung fiir Straen-
bauvorhaben und auch fiir Schienenvorhaben letz-
ten Endes nicht haben.

Die zweite Frage war: Ja, wie kdnnen wir denn viel-
leicht effizienter planen, mit den bestehenden Pla-
nungsinstrumenten? Da moéchte ich empfehlen,
sich mal die aus mehreren Ebenen bestehende Pla-
nungskaskade ein bisschen genauer anzuschauen.
Das Grundproblem scheint mir darin zu liegen,
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dass wir den Bedarf und damit die Finanzmittel fiir
Vorhaben schon auf Ebene des Bundesverkehrs-
wegeplans binden. Wenn man sich den Anmel-
deprozess fiir die dortigen Projekte mal anschaut,
dann ist das ein etwas intransparentes Wunschkon-
zert. Die Projekte werden aus den Liandern gemel-
det nach Kriterien, die nirgendwo festgelegt sind.
Schon gar nicht wird geschaut, inwieweit diese
Projekte unter Klimagesichtspunkten oder unter
Umweltgesichtspunkten vorzugswiirdig sind. Es
wird eine Nutzen-Kosten-Untersuchung angestellt,
die aber — rein von den rechnerischen Wertungsfak-
toren her — geringe Fahrzeitgewinne, beispielsweise
von drei Minuten, mit einem sehr hohen Nutzen-
faktor belegt und dem gegeniiber die Umweltaus-
wirkungen als Kostenfaktor unterschétzt. Wenn
man auf dieser Ebene des Bundesverkehrswege-
plans die Projekte klar priorisieren wiirde, nach
dem Motto ,,Erhaltung vor Ausbau vor Neubau®,
dann mal in der weiteren Planungskaskade guckt,
brauche ich denn tatsédchlich ein Linienbestim-
mungsverfahren nach § 16 des FernstraBengesetzes
oder ist das nicht ein Verfahrensschritt, den man
sich sparen kann. Wir gucken dann weiter. Ubli-
cherweise schlieBt sich ja noch ein Raumordnungs-
verfahren in den Ldndern an. Wir haben jetzt ge-
hort, die Raumordnungsverfahren dauern manch-
mal drei, vier oder fiinf Jahre. Der Witz an der Sa-
che ist, dass, wenn das Raumordnungsverfahren
abgeschlossen ist, das Ergebnis dieses Verfahrens
nicht mal verbindlich ist fiir die nachfolgende
Planfeststellung. An der Stelle stellt man sich
schon die Frage, wire es nicht sinnvoll, zum Bei-
spiel die Priifung von Alternativen auf einer hohe-
ren raumordnerischen Ebene anzusiedeln, also bei-
spielsweise eine intensive Alternativenpriifung auf
Ebene der Raumordnung vorzusehen, dann auch
mit Wirkungen fiir das spétere Planfeststellungsver-
fahren. Wenn ich aber schon sozusagen, ohne dies
vorher im Detail gepriift zu haben, im Grunde auf
Ebene des Bundesverkehrswegeplans genau fest-
lege, wo das Projekt mal langlaufen soll, ich dort
nicht gezielt sogenannte No-Go-Areas, wie bei-
spielsweise die FFH- und Vogelschutzgebiete
meide, dann werde ich immer auf Ebene der spéte-
ren Planfeststellung, also der eigentlichen Geneh-
migungsentscheidung, das Problem, was ich auf vo-
rangegangenen Ebenen verursacht habe, letzten En-
des ernten, und zwar durch Widerstand in der Be-
volkerung, die ein fest vorgefertigtes Projekt vorge-
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setzt bekommt, zu dem sie keine ernsthafte Alter-
nativenpriifung mehr bekommen, weil spétestens
seit der Raumordnungsebene eine Vorzugsvariante
im Raum steht, die sozusagen vom Vorhabenstrager
verteidigt wird. Das ist keine intelligente Planung.
Das ist vor allem keine intelligente Vernetzung der
verschiedenen Planungsebenen. Es muss doch da-
rum gehen, die Umweltbelange auf den jeweiligen
Ebenen entsprechend abzuschichten und dafiir zu
sorgen, dass auf der eigentlichen Planfeststellungs-
ebene moglichst wenig an Problemen iibrigbleibt.
Genau das passiert bei uns nicht, sondern wir kre-
ieren die Probleme auf der obersten Ebene, schlep-
pen sie mit uns rum, bis zur Planfeststellung. Dann
miissen wir uns nicht wundern, dass bei nicht digi-
talisierten und schlecht ausgestatteten Behorden
solche Planungsprozesse Monate, Jahre oder Jahr-
zehnte dauern. Vielen Dank!

Vorsitzender: Dankeschon! Dann hat jetzt Herr
Miiller das Wort fiir maximal sechs Minuten.

Tim-Oliver Miiller (HDB): Vielen Dank! Die eine
Frage bezog sich darauf, wann eine geringfiigige
Anderung beim Ersatzneubau von Briickenbauwer-
ken vorliegt. Und die andere Frage ging hinsicht-
lich der Beschleunigung von Digitalisierungspro-
jekten im Schienenbereich. Zur ersten Frage: Bei ei-
ner geringfiigigen Anderung im Bereich des Brii-
ckenbauwerkes geht man in der Regel immer dann
davon aus, wenn wir die Briicke in ihrer Geometrie
und ihrer Beschaffenheit mehr oder minder wieder
herstellen. Das wird aber, wenn wir ersatzneu-
bauen, heute in der Regel nicht der Fall sein, ein-
fach aus zwei Griinden. Erstens, weil sich die
Achslasten von Lkw, also gerade auch im Bereich
der Schwerlasttransporte, die wir unter anderem
auch fiir die Windkraftanlagen brauchen, einfach
verdndert haben. Das heilit, wir haben ganz andere
statische Geometrien, die wir auch hinsichtlich der
Verkehre abbilden miissen. Das Zweite ist, dass wir
einfach eine ganz andere quantitative Verkehrsbe-
lastung haben. Somit werden wir eigentlich in der
Regel, gerade auf den Bundesfernstralien, anders
bauen miissen, allein auch deshalb, weil sich die
Bauweise verdndert hat und die aus den Sechziger-,
Siebzigerjahren weitgehend veraltet ist. Der zweite
Grund ist, dass wir, wenn wir dann neu bauen,
auch unter ganz anderen Vorgaben und Normvorga-
ben arbeiten miissen. Das eine liegt unter anderem
im Bereich der Vorgaben fiir Larmschutz, fiir Ver-
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kehrssicherheit. Das heiBt, Geometrien fiir Rand-
streifen, fiir Briickenkappen, aber auch fiir Larm-
schutzwinde haben sich verdndert. Und natiirlich
auch die Weiterentwicklung der Industriestan-
dards, der DIN-Normen, ist natiirlich auch ein
Punkt, weshalb wir hier an der Stelle anders bauen
miissen, sodass wir eigentlich — im Rahmen dieses
in § 17 vorgesehenen ,,geringfiige Anderungen bei
Ersatzbauwerken® — so eigentlich nicht mehr
durchkommen. Deswegen begriilen wir auch diese
Anderung bzw. hoffen auf eine rechtssichere Rege-
lung im baulichen Sinne, wie das das neue Gesetz
jetzt vorgeschlagen hat.

Beim Thema ,,Beschleunigung von Digitalisierungs-
projekten” und ,,Elektrifizierung von Schiene“
muss man sich inshesondere den § 18 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes anschauen. Hier ist
nach dem Investitionsbeschleunigungsgesetz ein
Absatz 1a eingefiihrt worden, in dem geregelt wird,
welche MaBnahmen nicht unter ein Planfeststel-
lungserfordernis fallen. Die Beschleunigungskom-
mission Schiene hat in diesem Sinne empfohlen —
auch mit Blick auf die Sanierung und den Ausbau
der Hochleistungsnetzkorridore — diesen Katalog an
MaBnahmen noch zu erweitern. Beispielsweise
kann man hier die unterschiedlichen Héhen an
Bahnsteigen nennen. Aber auch der Ausbau von
Uberleitstellen, von Signaltechnik oder von ER-
TMS. Was an der Stelle aber wichtig ist, dass diese
Genehmigungen, die dann nach der Liste hinter

§ 18 1a Allgemeines Eisenbahngesetz dann geneh-
migt werden miissen, dafiir brauchen wir natiirlich
Behorden, die verniinftig ausgestattet sind. Die
nicht nur in digitaler Weise ausgestattet sind, son-
dern vor allen Dingen auch in personeller Hinsicht
ausgestattet sind. Und dann bekommen wir hof-
fentlich am Ende auch eine Beschleunigung hin.

Zum Thema ,,Digitalisierung” muss man aber auch
sagen, dass die Digitalisierung nicht nach dem Er-
teilen einer Genehmigung aufhort, sondern wir
wiirden natiirlich auch gerne mit diesen digitalen
Unterlagen weiterarbeiten. Hier kommt man gerade
in den Bereich der digitalen Planausfiihrung bzw.
Bauausfiihrung. Hier haben viele sicherlich schon
einmal das Wort ,,Building Information Modeling*
gehort. Fiir uns ist es wichtig, dass, wenn wir
schon im Bereich auch von digitalen Planungsun-
terlagen — und ich verstehe natiirlich auch das Er-
fordernis von zumindest ein, zwei Ausfiihrungen
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in analoger Form —, aber wenn wir schon in digita-
len Planungsunterlagen dabei sind, ist es fiir uns
wichtig, dass wir als Bauausfiithrende diese Unter-
lagen iiber verniinftige Schnittstellen und Formate
und definierte Leistungskataloge so zur Verfiigung
gestellt bekommen, dass wir diese auch iiber digi-
tale Pldne umsetzen konnen. Und am Ende erleich-
tert das auch wiederum den Maflnahmentrdgern die
Kontrolle und die Qualitdtskontrolle von Bauaus-
fithrungen. Und dann hat man alles in einen ge-
meinsamen digitalen gemeinsamen Prozess und er-
spart sich zumindest Abstimmungen, Schnittstel-
lenprobleme und alles, was vielleicht auch auf dem
postalischen Weg verloren gehen kann. Vielen
Dank!

Vorsitzender: Danke! Dann hat jetzt Herr Dr. Noth-
nagel das Wort, fiir auch maximal drei Minuten.

Dr. Ilja Nothnagel (DIHK): Vielen Dank! Die Frage
war zum Thema ,,Was kénnte man als Beschleuni-
gung noch in den Gesetzentwurf hineinnehmen?“.
Ich wiirde gerne fiinf Punkte kurz nennen. Viele
davon sind auch schon in bestehenden Gesetzen
aufgegriffen worden, sei es LNG-Terminal-Be-
schleunigung, ,,Wind auf See“ oder auch Brennstof-
fumstellung. Das Thema Nummer 1 sind dabei ein-
deutige und verbindliche Fristen fiir alle am Ver-
fahren beteiligten Behorden. Wir erleben immer
wieder, dass man lange wartet und die Frage ist,
wann duBert sich denn jemand. Ich glaube, dass es
wichtig ist, da eine Verbindlichkeit hineinzube-
kommen. Das haben wir erlebt, zum Beispiel beim
Telekommunikationsgesetz haben Unternehmen
damit Erfahrungen gemacht. Wenn also ein Bau-
lasttrdger sich nicht innerhalb von einem Monat
dulert, dann gilt das als Zustimmung. Ob jetzt ein
Monat bei groBen Projekten das Richtige sei, sei
mal dahingestellt. Aber das vielleicht als Beispiel.
Das gibt es woanders auch schon.

Zweiter Punkt: Stichtagsregelung, haben wir,
glaube ich, hier schon angesprochen. Darauf muss
ich nicht weiter intensiv rekurrieren. Aber es ist
doch bei langen Projekten die Frage, welche
Rechtslage nehme ich denn jetzt und muss ich die
Planung nochmal anpassen und dndern.

Dann wiirde ich vielleicht noch einen Punkt hinzu-
fiigen, der da mitreingehdort, als dritten. Es wére
auch gut, wenn von den Priifungen, die in der Re-
gion schon vorgelegen haben, die Unterlagen per
Digitalisierung zur Verfiigung gestellt wiirden. Dass
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ich nicht jedes Gutachten nochmal machen muss,
und zwar vollstdndig, sondern auch auf schon be-
stehende Gutachten aus der Region zugreifen kann.
Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein weiteres
Thema — das ist der vierte Punkt, er wurde bereits
angesprochen — ist das Thema ,,vorzeitiger Mal3-
nahmenbeginn®. Ich glaube nicht, dass jetzt jedes
Infrastrukturprojekt, so wie TESLA, anfingt, wenn
noch gar nichts da ist. Aber wenn man schon da-
von ausgehen kann, man von den Behorden also
schon mitbekommt, dass man grundsatzlich losle-
gen kann, vielleicht auch reversible Maflnahmen
umsetzen kann, das wiirde an der einen oder ande-
ren Stelle schon helfen. Und vielleicht ein letzter
und damit fiinfter Punkt: Es gibt ja Beispiele im eu-
ropdischen Ausland, wie man Briicken — da gibt es
ein bekanntes, aber auch andere Infrastrukturpro-
jekte — gut darstellen kann, das ist das Thema ,,Pro-
jektmanager®“. Ndamlich die Frage, dass jemand fiir
ein Projekt verantwortlich ist und auch verantwort-
lich gemacht wird, der dann probiert, die Fdden zu-
sammenzuziehen und Prozesse parallel laufen zu
lassen anstatt sequenziell, sei es bei der Beteiligung
oder bei der Einbindung verschiedener Behorden.
Das wiren vielleicht fiinf Punkte — der letzte muss
jetzt vielleicht nicht ins Gesetz rein —, die man ab-
lesen kann auch bei anderen Malinahmen als Be-
schleunigungsmaglichkeiten. Vielleicht gibt es da
nochmal die eine oder andere Moglichkeit dariiber
nachzudenken, ob das hier auch Anwendung fin-
den konnte.

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann kommen wir jetzt
in die dritte Runde. Und zwar hat da zunédchst wie-
der fiir die SPD-Fraktion Kollege Schreider das
Wort.

Abg. Christian Schreider (SPD): Vielen Dank! Sehr
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen
und Herren Sachverstdndige, ich hétte Fragen je-
weils an Herr Dr. Eck und Herrn Prof. Brunner und
wiirde beginnen mit dem Thema der Beschleuni-
gungskommission Schiene. Deren Ergebnisse sind
sehr gelobt worden. Da wiirde mich interessieren,
was Sie in rechtlicher und tatsédchlicher Hinsicht
zu dem Vorschlag sagen, auf das NKV bei kleinen
und mittleren MaBnahmen und bei Elektrifizierun-
gen zu verzichten. Das gilt auch fiir das Thema des
vorgeschlagenen Entwidmungsverbot, was ja eine
Entwidmungsverschérfung ist. Was wiirden Sie
dazu sagen? Sollte es da Regelungen fiir Ausnah-
men geben, und wenn ja, nach welchen Kriterien?

Verkehrsausschuss

Und dann gibt es ja im Gesetzesentwurf auch die
Fristfestlegung hinsichtlich der TEN-Projekte auf
vier Jahre. Kénnte das auch eine Blaupause fiir an-
dere Projekte sein? Wenn ja, fiir welche? Und wenn
nein, warum nicht?

Vorsitzender: Dankeschon! Dann hat nun das Wort
Kollege Miiller.

Abg. Florian Miiller (CDU/CSU): Ich habe zwei ab-
schliefende Fragen seitens der Union. Einmal an
Herrn Dr. Nothnagel und anderseits an Herrn
Funke. Zunéchst an Herrn Dr. Nothnagel vom
DIHK. Warum sollten aus Threr Sicht der Unterhalt
und der Ausbau — wir haben ja schon mehrfach
dariiber gesprochen in unterschiedlichen Konstel-
lationen — von Bundeswasserstralen im 6ffentli-
chen Interesse stehen? Und welche Bedeutung hat
die Bundeswasserstrale aus Ihrer Sicht fiir die
Wirtschaft?

Und an Herrn Funke von Pro Mobilitét: Gibt es aus
Sicht Thres Verbandes noch weitere Priif- und mag-
licherweise auch Anderungsbedarfe? Welche
Schritte sind iiber den Gesetzentwurf hinaus noch
notwendig, um eine weitere Beschleunigung bei
Planungs- und Genehmigungsverfahren von Infra-
strukturprojekten zu erreichen? Moglicherweise
zeichnet sich ja ab, dass das, was die Bundesregie-
rung jetzt vorgelegt hat, noch gar nicht der Weisheit
letzter Schluss ist. Deswegen sind wir gespannt auf
weitere Vorschldge. Herzlichen Dank!

Amtierender Vorsitzender Abg. Bernd Riexinger
(DIE LINKE.): Herzlichen Dank! Dann hat jetzt Herr
Gelbhaar die Gelegenheit, seine Fragen zu stellen.

Abg. Stefan Gelbhaar (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Erstmal freue ich mich, dass hier mehrfach Oster-
reich sowie das dortige griine Verkehrsministerium
gelobt wurden. Zum Zweiten: kurze Anmerkung zu
der Aussage, dass die Gerichte aufgestockt werden
miissten. Das wird immer wieder gesagt. Die Reali-
tét ist aber, dass wir in den nédchsten zehn Jahren
einen riesigen Aderlass bei den Gerichten aller Ebe-
nen haben werden und es ein bisschen offen ist,
wie das nachbesetzt wird. Das heifit, es ist ein biss-
chen wie das Rufen in den Wald. Da wird es kaum
Antwort geben. Ich sage das nur mal so voraus,
weil es nicht so ganz ohne ist. Vielleicht wollen
ganz viele Rechtsanwilte umsatteln, aber die wer-
den auch nicht beim Bundesverwaltungsgericht be-
ginnen. Nur so als Einschédtzung fiir diese L6-
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sungsoption, die ich trotzdem nicht als falsch emp-
finde und auch nicht als falsch tituliere. Ich glaube
nur, die Realitat ist eine andere und mit der miis-
sen wir halt beginnen bei der Betrachtung dessen,
was in der Politik mdéglich ist. Zum Dritten, viel-
leicht noch als kurzes Vorwort: Es ist schwierig fiir
mich, aber ich sage es trotzdem einmal. Ich finde es
schwierig zu sagen, dass es eine einhellige Ein-
schitzung in der Wissenschaft gibt, wenn es die
nicht gibt. Zum Beispiel hat sich Prof. Dr. Knie sehr
eindeutig und abweichend zur Gleitenden Lang-
fristprognose geduBert. Einen Teil der Wissenschaft
zu unterschlagen, finde ich auch aus dem Expertin-
nen- und Expertengremium schwierig und deswe-
gen wollte ich es einmal vermerkt haben, damit es
da nicht falsch hingen bleibt. Wir wollen hier Auf-
klarung haben und nicht gefiittert werden mit In-
formationen, die so nicht richtig sind.

Ich komme jetzt zu den Fragen. Wir haben jetzt
ganz viel gehort und ich will, abseits vom Gesetz-
entwurf, die Phase zwischen Anh6rung und Plan-
feststellungsbeschluss noch mal rechtlich in den
Blick nehmen. Vielleicht kénnen Sie, Frau Hess,
uns erldutern, welche Beschleunigungsoptionen es
da gibt. Ich habe Ihrer Stellungnahme entnommen,
dass es Moglichkeiten gibt, um das Ganze einfacher
und schneller zu machen, also nicht nur digitale
Hilfsmittel und personelle Ressourcen, die be-
stimmt auch wichtig sind. Vielleicht kénnen Sie
das noch mal ein bisschen erldutern, damit es alle
hier mitbekommen. Und zweite kurze Frage, auch
an Frau Hess: Herr Funke hat ausgefiihrt, dass man
auch auf die UVP sowie die Plangenehmigung und
Planfeststellung verzichten konne. Das hatten Sie
anders dargestellt. Vielleicht versuchen Sie das
noch mal aufzulésen, damit das hier hdngen bleibt.
Also platt formuliert: Ist das einfach so méglich?
Und angesichts dessen, dass wir eigentlich schon
so ein dichtes Netz haben: Ist denn die Daseinsvor-
sorgefrage nicht eigentlich schon hinreichend er-
fiillt? Vielleicht leuchten Sie das in diesem Kontext
noch mal kurz rechtlich aus, auch rechtlich. Danke!

Amtierender Vorsitzender Abg. Bernd Riexinger
(DIE LINKE.): Vielen Dank! Dann kommt jetzt Herr
Dr. Spaniel.

Abg. Dr. Dirk Spaniel (AfD): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Wir haben heute Morgen gehort, dass
die Mittel fiir den Bahninfrastrukturausbau massiv
erhoht werden. In der Realitit erleben wir aber,
dass die DB Netz, die ihr zugewiesenen Mittel in
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der Regel kaum abrufen kann. Dann haben wir uns
mit mittelstdindischen Bauunternehmen einige
Male unterhalten. Und da héren wir haufig, dass
die Deutsche Bahn ein dulerst unangenehmer Auf-
traggeber ist. Das werden sie nicht offiziell sagen,
aber die Frage wiirde ich jetzt auch an Herrn Miil-
ler vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
richten. Wir héren immer von erheblichen bauli-
chen Risiken und immer neuen Nachforderungen
und verzogerten Zahlungen und auch harten Ausei-
nandersetzungen mit Anwaltskanzleien der Deut-
schen Bahn, die dann hédufig gut ausgestattet sind
und einem mittelstdndischen Unternehmen héufig
sehr grofe Schwierigkeiten bereiten. Was horen Sie
denn von ihren Mitgliedsunternehmen? Wie kon-
nen wir denn die Deutsche Bahn aus ihrer Sicht
dazu bringen, dass sie ein besserer Auftraggeber
ist?

Dann habe ich noch eine Kommentierung und auch
eine Frage. Wir haben von Thnen, Frau Donat, ge-
hort, dass es ein ehernes wissenschaftliches Gesetz
sei, dass mehr StraBenbau oder mehr Verkehrsinf-
rastruktur fiir Fahrzeuge zu mehr Verkehr fiihrten.
Wenn ich das recherchiere, bekomme ich heraus,
dass das eine einseitige wissenschaftliche Darstel-
lung ist. Ich méchte das jetzt nicht so machen wie
Herr Gelbhaar und Sie da einfach mit einem Kom-
mentar abqualifizieren. Ich méchte Sie fragen, ob
Sie die Studien gegeneinander abgewogen haben.
Ich mochte Thnen die Moglichkeit geben, zu versu-
chen das differenziert darzustellen. Ich kann es nur
noch einmal sagen. Es gibt genau die gegenteiligen,
neueren Studien, vor allen Dingen auch aus den
USA, zu diesem Thema, wo man die Infrastruktur
Kaliforniens untersucht hat. Und dazu wiirde mich
explizit Ihre Stellungnahme interessieren. Vielen
Dank!

Amtierender Vorsitzender Abg. Bernd Riexinger
(DIE LINKE.): Vielen Dank! Dann hat jetzt Herr A-
bel von der FDP das Wort.

Abg. Valentin Abel (FDP): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Ich wiirde gerne noch mal das Gespriach
oder die Fragerunde auf das Thema ,, Wasserstrale*
lenken. Herr Miiller, Sie haben gesagt, Sie wollen
WasserstraBenprojekte, die als fest disponiert gel-
ten bzw. im Bundesverkehrswegeplan mit der
Dringlichkeitsstufe VB-E gekennzeichnet sind, als
im {iberragenden 6ffentlichen Interesse liegend und
der 6ffentlichen Sicherheit dienend einstufen. Kon-
nen Sie noch mal erklaren, warum Sie auch den
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Punkt der 6ffentlichen Sicherheit fiir wichtig hal-
ten? Und inwieweit erachten Sie das fiir die Leich-
tigkeit des Verkehrs als notwendig.

Meine zweite Frage wire jetzt verkehrstrageriiber-
greifend. Sie haben davon gesprochen, eine Syn-
chronisierung der Verfahren in den Bereichen
Energie-, Verkehrs- und Digitalisierung hinzube-
kommen. Da interessiert mich die praktische Aus-
gestaltung, da die einzelnen Trassen unter Raum-
ordnungsgesichtspunkten ganz unterschiedliche
Anforderungen haben. So liegt bei Verkehrsstraien
ein groBer Fokus auf dem Thema , Larmschutz”.
Bei Windenergie gibt es in einigen Bundesldnder
diese Abstandsregeln. Wie bringt man das in Ein-
klang? Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann darf nun der Kol-
lege Riexinger noch mal Fragen stellen.

Abg. Bernd Riexinger (DIE LINKE.): Ich habe zwei
Fragen, eine an Frau Donat und eine an Frau Dr.
HeDB. Erst einmal an Frau Donat: Finanziell muss
sich die Koalition ehrlich machen. Wir haben heute
schon gehort, dass iiber 4.000 Briicken an Bundes-
fernstralien dringend saniert werden miissen. Es
geht vielleicht nicht so recht voran. Die Baukosten
werden rapide steigen, auch die Planungsbiiros
und die Baukapazitdten sind begrenzt und am Li-
mit. Ich denke, wer neue Bundesfernstrafien plant
und baut, kriegt keine Offensive beim Bahnausbau
hin. Und die bestehenden Stralen miissen erhalten
bleiben. Wenn ich es recht sehe, haben Sie als
Greenpeace doch auch Berechnungen zu den er-
heblichen Kostensteigerungen vorgenommen? Kon-
nen Sie uns da ein paar Zahlen und Fakten nen-
nen?

Und Frau Dr. HeB: Ich bin nicht ganz sicher, ob
Herr Gelbhaar nicht eine dhnliche Frage gestellt
hat, aber ich stelle sie trotzdem. Sie schreiben in
Threr Stellungnahme, dass man — ich hoffe, dass ich
es nicht unzulédssig verkiirze — statt die Rechte von
Biirgerinnen und Biirgern sowie von Verbdnden zu
beschneiden, sollte man unter anderem besser das
Personal in den Verwaltungen aufstocken. Wortlich
schreiben Sie, ich zitiere: ,,Es ist mit Blick auf die
eklatanten Defizite bei der Personalausstattung und
Digitalisierung der Behorden in der BRD schlicht
offenkundig, dass es nicht gelingen kann, alles
gleichzeitig zu beschleunigen®. Kénnen Sie uns an
ein paar Beispielen erldutern, wie sich der Perso-
nalmangel konkret verzogernd auswirkt? Welche
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Beschleunigung kénnte man mit mehr Personal
und konsequenter Digitalisierung erreichen? Und
konnen Sie eine grobe Hausnummer nennen, wie
viel Personal fehlt? 10, 30, 50, 100 Prozent? Vielen
Dank!

Vorsitzender: Dankeschon! Dann fangen wir wie-
der mit der Antwortrunde bei Prof. Brunner an, der
drei Minuten Zeit hat.

Prof. Dr. Manuel Brunner (HSPV NRW): Danke,
Herr Vorsitzender! Herr Schreider, vielen Dank fiir
ihre Fragen! Ich fange mal mit der ersten Frage an,
mit dem Verzicht auf die NKV-Analyse. Da erwi-
schen Sie mich ein bisschen ,,auf dem falschen
FuB“, weil das eine haushaltsrechtliche Frage ist.
Aber das, was ich aus dem Haushaltsrecht weiD,
nach § 7 der Bundeshaushaltsordnung bedarf es
der immer. Deswegen ist das schwierig, auf die zu
verzichten, ohne an die Bundeshaushaltsordnung
ranzugehen. Wenn da noch eine tiefere Analyse ge-
wiinscht ist, dann kann ich die naturlich schriftlich
nachliefern.

Der zweite Punkt betraf das Entwidmungsverbot.
Das Entwidmungsverbot durch eine Anderung des
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Allgemeines Eisenbahngesetz
ist von der Beschleunigungskommission Schiene
angedacht worden und hat es aus meiner Sicht
auch zu Recht aus nachfolgendem Grund nicht in
den hier diskutierten Gesetzentwurf geschafft. Die
Widmung lastet auf dem Eigentum und das Eigen-
tumsgrundrecht aus Artikel 14 Grundgesetz lasst
dem Eigentiimer oder der Eigentiimerin das Recht,
ihr Eigentum auch unbelastet wiederzubekommen,
wenn es vom Staat nicht mehr gebraucht wird,
nicht mehr bené&tigt wird. Das ist wahrscheinlich in
der Gesamteisenbahninfrastruktur nur eine sehr
kleine Zahl von Fillen, aber fiir diese Zahl ist das
mit dem Entwidmungsverbot sehr schwierig. Wenn
der Staat selber Eigentiimer ist, kénnte man iiberle-
gen, ob man das Entwidmungsverbot fiir solche
Fille einfiihrt, aber fiir Private gestaltet sich das
sehr schwierig. Ich mochte da mal einen Vergleich
mit dem Enteignungsrecht ziehen. Im Enteignungs-
recht ist es auch so, dass sich der Staat nicht mit
Eigentum bevorraten kann, indem er Grundstiicke,
die er fiir irgendwann mal fiir interessant hélt, um
dort irgendwas zu machen, enteignen kann, unter
dem Vorwand eines 6ffentlichen Zwecks. Dieser
Gedanke gilt hier auch. Die Bevorratung ist schwie-
rig und es gibt regelméBig einen Anspruch aus Arti-
kel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, Belastungen

20. Wahlperiode Protokoll der 51. Sitzung

vom 20. September 2023

Seite 22 von 28



"

von dem Grundstiick wegzubekommen. Deswegen
miisste dort eine sehr diffizile Regelung eingefiihrt
werden. Ein komplettes Entwidmungsverbot wire
verfassungsrechtlich sehr schwierig. Ich glaube,
zum vierten Punkt kann Herr Eck besser etwas sa-
gen. Ich glaube, das ist kein rechtlicher, das ist eher
ein tatsdchlicher Punkt. Vielen Dank!

Vorsitzender: Dankeschon! Frau Donat, Sie haben
maximal sechs Minuten Zeit.

Lena Donat (Greenpeace): Vielen Dank! Als Erstes
wiirde ich auf die Frage der Kostensteigerung ein-
gehen. Thnen allen ist wahrscheinlich die Zahl be-
kannt, dass urspriinglich StraBenbauprojekte mit
50,9 Milliarden Euro im Bundesverkehrswegeplan
veranschlagt wurden. Schon 2016 gab es die Kritik
des Bundesrechnungshofes an diesen Kostenschét-
zung, dass viele der Kostenschédtzungen nicht nach-
vollziehbar waren. 2021 wurden dann aktualisierte
Zahlen fiir viele Projekte bekannt. Diese aktualisier-
ten Kostenschédtzungen haben gezeigt, dass die Pro-
jekte erheblich viel teurer geworden sind. Griinde
dafiir sind unterschiedlicher Natur. Das kénnen In-
flation und Baukostensteigerungen sein. Es gab
aber eben auch Anreize, die Kosten urspriinglich
systematisch kleinzurechnen, um leichter durch
die Nutzen-Kosten-Analyse zu kommen und das
Vorhaben in Bundesverkehrswegeplan zu bekom-
men. Wir haben uns die durchschnittlichen Kos-
tensteigerungen von 351 BundesfernstraBenprojek-
ten angeschaut und haben festgestellt, die sind
durchschnittlich um 10 Prozent pro Jahr teurer ge-
worden. Viele der Projekte wurden noch nicht mal
begonnen. Wenn wir jetzt mal annehmen wiirden,
es wiirden tatsédchlich genug finanzielle Mittel zur
Verfiigung gestellt, um alle weiteren Projekte bis
2035 fertigzustellen, wiirde man mit diesen durch-
schnittlichen Kostensteigerungen zu einer Summe
von 150 Milliarden Euro kommen. Das ist eine Ver-
dreifachung der Kosten. Allein fiir die Engpassbe-
seitigungsprojekte war der Kostenstand 2021 unge-
fahr 30 Milliarden Euro. Wenn man die Kostenstei-
gerung von 10 Prozent pro Jahr hinzurechnet, lan-
det man auch eher in eine Gréenordnung von 50
Milliarden. Hinzu kommt noch, dass jeder weitere
Kilometer StraBe, den wir neu bauen, dann auch
unterhalten werden muss. Wir reden hier auch die
ganze Zeit dariiber, wie wir genug Mittel fiir den
Erhalt der StraBe locker machen kénnen und kom-
men da schon an unsere Grenzen. Angesichts der
enormen Kosten der Verkehrsinfrastruktur gehort
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unserer Meinung nach jeder Euro sorgfiltig umge-
dreht. Jedes Projekt muss genau angeschaut wer-
den, denn das Geld fehlt am Ende beim Erhalt der
StraBe und beim Ausbau und Erhalt der Schiene.
Vielfach angesprochen wurde, dass es nicht nur um
das Geld, sondern auch um die ganzen Planungs-
und Bauressourcen geht, die dahinterstecken und
wo wir erheblichen Fachkriftemangel haben. Jedes
neue Ausbau- und Neubauprojekt, das Sie hier wei-
ter anstoBen, wird dafiir sorgen, dass die Ressour-
cen an anderer Stelle fehlen, wo sie viel dringender
benotigt werden. Der Bundesrechnungshof hat
kiirzlich angemahnt, dass eigentlich eine Aktuali-
sierung der Nutzen-Kosten-Analyse fiir jedes ein-
zelne Projekt stattfinden miisste. Das hat auch der
Haushaltsausschuss des Bundestages gesagt. Bisher
gibt es seitens des BMDV keine Anzeichen dafiir,
dass diese Aktualisierung tatsdchlich gemacht
wird. Der Bundesverkehrswegeplan selbst enthélt
Projekte, die auf Schitzungen von 2014 beruhen.
Glicklicher- und schlauerweise hat der Gesetzge-
ber damals festgelegt, dass eine regelméBige Bedarf-
splaniiberpriifung stattfinden sollte. Unserer Mei-
nung nach gehort zu solch einer Bedarfsplaniiber-
priifung auch eine ehrliche Analyse, ob die Pro-
jekte trotz gestiegener Kosten noch eine positive
Nutzen-Kosten-Analyse aufweisen wiirden. Ich
wirde mal annehmen, dass viele dabei durchfallen
wiirden.

Vielleicht noch einen Punkt zu dem induzierten
Verkehr. Wir haben uns zahlreiche Studien zum in-
duzierten Verkehr angeguckt, die eigentlich alle in
dieselbe Richtung deuten. Aus den USA sind mir
da auch viele Studien bekannt. Die grofite angelegte
Studie, die bisher zu diesem Thema gemacht
wurde, stammt aus den USA von 2011 und hat her-
ausgefunden, dass der Verkehr 1:1 mit Kapazitéts-
erweiterungen, also Spurerweiterungen oder neue
StraBen, steigt. Es gab auch eine weitere Studie aus
den USA aus 2020, die sich hundert Ballungsrdume
in den USA angeschaut hat, also auch relativ groDB.
Das Autobahnnetz war in 25 Jahren um 42 Prozent
gewachsen und trotzdem standen die Menschen
danach im Vergleich zu vorher doppelt so lang im
Stau. Die Menschen fuhren in 25 Jahren im Schnitt
auch 20 Prozent ldngere Distanzen. Sie wohnten
weiter entfernt vom Zentrum und wéhlten hdufiger
das Auto. Mir sind eigentlich keine Studien be-
kannt, also groBer angelegte Studien, die verschie-
dene Projekte auch vergleichen, die da in eine an-
dere Richtung deuten. Das Gesetz des induzierten
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Verkehrs ist eigentlichen allen Verkehrswissen-
schaftlern hinldnglich bekannt.

Ich mochte zum Schluss noch zu dem Punkt etwas
sagen, der hier immer wieder aufgebracht wurde,
dass der Verkehr dort dekarbonisiert werden sollte,
wo er stattfindet. Natiirlich sind wir auch als
Greenpeace dafiir, dass der Verkehr elektrifiziert
wird. Da sind wir ganz auf Ihrer Seite. Allerdings
ist auch jetzt schon klar, dass allein die Elektrifizie-
rung und vor allem der Einsatz von E-Fuels, der
fiinf Mal energieintensiver ist, das nicht alles rich-
ten kann, sondern, dass die Verkehrsverlagerung
ein wesentlicher Bestandteil von Klimaschutzsze-
narien ist. Das hat auch die Internationale Energie-
agentur bestétigt. Die OECD hat Deutschland kiirz-
lich ermahnt, mehr auf Verkehrsverlagerung zu set-
zen, denn nur so werden die Klimaziele erreichbar
werden. Ansonsten wird die Energie nicht ausrei-
chen. Das besagt auch das Gesetz der Effizienz,
dass wir ja auch alle versuchen zu beachten. Setz-
ten Sie, wo moglich, auf die effizientesten Ver-
kehrstrager. Das ist in vielen Fallen die Schiene,
vielleicht nicht auf jeder letzten Meile. Aber, dass
wir grundsétzlich mehr auf den Schienenausbau
und weniger oder gar nicht mehr auf den StraBen-
ausbau, sondern lediglich auf den Erhalt der Stra-
Ben setzen sollten, ist eigentlich klar, damit die Kli-
maziele erreicht werden konnen.

Vorsitzender: Dankeschon! Herr Dr. Eck, Sie haben
drei Minuten die Gelegenheit, die Fragen zu beant-
worten.

Dr. Florian Eck (DVF): Vielen Dank, Herr Schreider
fiir die Frage zum Nutzen-Kosten-Verhéltnis und
zur Fristsetzung. Vielleicht vor die Klammer gezo-
gen, weil das es so eine Art Abschlussplddoyer ist:
Es kommt jetzt darauf an, Beschleunigung umzuset-
zen. Was wir uns wiinschen, ist in allen Bereichen
sehr viel Verbindlichkeit, vor allem in der vorgezo-
genen Biirgerbeteiligung. Kurz zur Beschleuni-
gungskommission Schiene: Es wurden sehr viele
gute Vorschldge gemacht. Die Vereinfachung des
NKYV fiir kleine und mittlere MaBnahmen z&hlt
auch dazu. Hier gilt, dass Aufwand und Ertrag
stimmen missen. Es gehort aber auch ein Ver-
trauen dazu, dass der Infrastrukturbetreiber, die
Aufsichtsgremien und das Parlament ihre Aufgaben
ernst nehmen und die richtigen Projekte ausge-
wihlt haben. Insofern kénnte man hier ein verein-
fachtes Verfahren in Erwdgung ziehen. Punkt zwei
ist die Vierjahresfirst fiir die Planfeststellung bei
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TEN-Projekten. Hier sollte diese Verpflichtung fiir
alle Infrastrukturprojekte gelten. Mit Verweis auf
die vorherigen Erwdgungen habe ich aber auch hier
den Eindruck, dass Beschleunigung verordnet wer-
den soll, also die Verpflichtung, das Ganze in vier
Jahren durchzuziehen, aber es wird eben danach
nicht mehr darauf geschaut, wie die Verfahren lau-
fen. Der Bund wendet sich dem Tagesgeschift zu.
Das darf eben nicht sein, sondern wir brauchen alle
Werkzeuge und miissen in allen Bereich nachlegen.
Dazu gehort auch das Personal, was auch Herr
Gelbhaar angesprochen hat. Das brauchen wir sehr
dringend, um diese Herkulesaufgabe zu bewerkstel-
ligen. Zur Beschleunigungskommission Schiene:
Ein wichtiger Punkt ist das planrechtsfreie Bauen
und der Katalog zur Nutzen-Kosten-Verhéltnis-Me-
thodik. Momentan droht uns das Thema Elektrifi-
zierung ,,auf die FiiBle zu fallen“. Das wichtige
Thema wurde von der Beschleunigungskommis-
sion genannt. Und hier miissen wir eben sehen, ob
es noch weitere Faktoren gibt? Gibt es Resilienzfak-
toren? Gibt es das Thema ,,Redundanz“, was uns
jetzt bei der Korridorsanierung auf die Fiile zu fal-
len droht? Das sind alles Aspekte, die bei einer
Neuordnung der Wirtschaftlichkeit und Bewertung
einbezogen werden miissen, aber auch einherge-
hend mit einer Vereinfachung der Methodik. Vie-
len Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann hat jetzt Herr
Funke fiir drei Minuten das Wort.

Christian Funke (Pro Mobilitéit): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Zu Threr Frage, Herr Miiller: Ja, wir
sehen durchaus noch Méglichkeiten, hier iiber die
gesetzlichen Dinge hinauszugehen. Wir méchten
noch einmal die Stichtagsregelung fiir alle Sektoren
klar ansprechen. Es ist etwas, was wir unbedingt
brauchen. Es soll sich zwar jeder in das Verfahren
einbringen kdnnen, aber bis zu einem gewissen
Stichtag. Ich glaube, sich an diese Mitwirkungs-
pflichten zu halten und nicht im letztméglichen
Zeitpunkt noch neue Aspekte einzubringen, ist
auch fiir alle im Verfahren zumutbar. Etwa der
Zeitpunkt der Erkldarung der Vollstdandigkeit der
Antragsunterlagen wére ein sehr guter Zeitpunkt,
um zu sagen: ,,Bis hier her und danach nicht
mehr.” Und ganz wichtig ist auch, hier nicht zwi-
schen Sektoren oder Verkehrstrédgern zu unterschei-
den, sondern, das muss fiir alle gelten. Wir sollten
aber auch nicht vergessen, dass wir noch am Verga-
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berecht arbeiten miissen. Das muss unbedingt digi-
taler und einheitlicher und die Schnittstellen miis-
sen besser werden. Es muss einfacher werden, da-
mit auch KMU-Bauunternehmen unkompliziert
teilnehmen konnen. Und es kann nicht sein, dass
Vergabeverfahren zuriickgenommen werden, weil
sich niemand bewirbt. Da muss man sagen, da
muss der Fehler schon im Vergabeverfahren liegen,
wenn sich niemand bewirbt. So etwas kénnen wir
uns fiir eine Beschleunigung auch nicht mehr leis-
ten. Wir miissen aber auch, das war schon genannt
worden, bei dem Begriff ,,6ffentliche Sicherheit®,
der nicht mehr dabei ist, mittlerweile bei allen Ver-
kehrstrdgern mitdenken, dass wir schweres milita-
risches Gerit verlagern miissen. Hier es ist notig,
die Verlegbarkeit von Truppen und Material, etwa
wegen NATO-Verpflichtungen, zu erméglichen.
Unsere Strallen- und Schienenbriicken sind fiir sol-
che Dinge aber nicht immer geeignet. Das ist eine
Verpflichtung, die wir im NATO-Vertrag mitgegan-
gen sind, die wir auch einhalten sollten. Und ange-
sichts der Vorgdnge in Osteuropa miissen wir das
sehr viel strikter berticksichtigen.

Selbst wenn wir hier Beschleunigung per Gesetz
bekommen, was gut ist, brauchen wir auch das Ver-
trauen der Verwaltung und der Bauwirtschaft, dass
es mit dem Infrastrukturaufbau weitergeht. Das
geht nur iiber eine ganz verldssliche Planung von
Haushaltsmitteln, iiber Finanzierungsvereinbarun-
gen, die auch mal iiber einen ldngeren Zeitraum
laufen und die mit Finanzmitteln hinterlegt sind.
Nur so kénnen wir auch angesichts von Bau- und
Materialkostensteigerungen und Inflation das Ver-
trauen der Bauwirtschaft und der Verwaltung auf-
rechterhalten. Sonst wird wieder Personal abgebaut
und wir sind im bekannten ,,Schweinezyklus“. Das
hilft uns dann nicht weiter, wenn wir eine Be-
schleunigung per Gesetz haben, aber niemand da
ist, um die BaumaBnahmen auszufiithren. Vielen
Dank!

Vorsitzender: Dann darf ich jetzt das Wort Frau
Dr. HeD fiir maximal neun Minuten geben.

RAnN Dr. Franziska Hel3: Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender! Ich mo6chte die beiden Fragen von Thnen,
Herr Riexinger, und Thnen, Herr Gelbhaar, gern zu-
sammenziehen. Also zunédchst mal: Wo liegen denn
tatsdchlich Beschleunigungspotentiale und wo kon-
nen wir besser und schneller werden? Ich musste
iber diese Frage innerlich etwas ldcheln, weil ich
die aus meiner Sicht bestehenden Antworten schon
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das dritte Mal in einer Stellungnahme fiir Aus-
schiisse des Bundestages formuliert habe. Es geht
bei dem Problem los, dass weder der Gesetzgeber
noch die Behorden eigentlich so ganz genau wis-
sen, wo denn die Ursachen der Verzogerungen lie-
gen. Das heilit, eine Evaluation im Sinne einer Er-
mittlung der tatsdchlichen Verzégerungsursachen
haben wir bisher nicht. Vielleicht wiare es hilfreich,
beispielsweise mal in den Behérden nachzufragen:
Wo liegen denn aus eurer Sicht, wo liegen aus
Sicht der Vorhabenstrédger, wo liegen aus Sicht der
Verbidnde die Ursachen fir die Verfahrensverzoge-
rungen? Ein wesentlicher Punkt, wo man sofort sa-
gen kann: ,,Da kdnnen wir beschleunigen.”, ist das
Problem der Datenverfiigharkeit. Jedenfalls nach
meiner subjektiven Wahrnehmung aus nun fast 15
Jahren anwaltlicher Tédtigkeit liegt das Problem da-
rin, dass jeder Vorhabenstrager fiir sich die Daten
isoliert erhebt, unabhédngig davon ob etwa die Deut-
sche Bahn gerade ein Schienenprojekt hatte, neben
dem jetzt eine Windkraftanlage gebaut werden soll.
Das heilt, die Daten werden zu jedem Vorhaben
neu erhoben, es wird neu kartiert und das Ganze
dauert dann natiirlich bei den naturschutzfachli-
chen Daten die entsprechenden Vegetationsperio-
den. Ich frage mich also, wieso hier nicht einheitli-
che Losungen mit Zugriffsmoglichkeiten und eine
bessere Datenverfiigharkeit geschaffen werden.
Dann kénnte man nédmlich zugleich die bisher an
vielen Stellen straflich verletzten Monitoringpflich-
ten fiir die Natura 2000-Gebiete entsprechend erfiil-
len, indem man fiir entsprechende Datenverfiigbar-
keit iiber beispielsweise die Verteilung und die Be-
schaffenheit von Lebensraumtypen und Arten in
den Gebieten sorgt und damit die Daten einfach pa-
rat hat, wenn die Planungsprozesse beginnen. Das
Ganze geht dann weiter. Die weitere Phase, die
nach der Zusammenstellung der Unterlagen lange
Zeit dauert, ist nicht etwa die Phase der Offentlich-
keitsbeteiligung. Die ist tatsdchlich durchs strikte
Fristen entsprechend definiert und gebunden. Ich
habe jetzt gerade wieder ein Verfahren auf den
Tisch bekommen. Urspriinglicher Planungsentwurf
stammt irgendwann aus 2010. Die finale Planfest-
stellung ist 2023 abgeschlossen und man fragt sich
tatsdchlich: ,,Warum liegt das denn bei den Behor-
den so lange?* Vielleicht auch fiir die Abgeordne-
ten mal ein kleiner Uberblick, mit wie viel Papier
und Unterlagen man es in so einem Verfahren ei-
gentlich zu tun hat. Allein die Planfeststellungsan-
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tragsunterlagen, die man in einer Fassung be-
kommt, sind uiblicherweise so zwischen 5.000 und
20.000 Seiten Unterlagen. Wenn Sie dann in einer
Landesdirektion oder in einem Regierungsprisi-
dium eine Planfeststellungsabteilung sitzen haben,
in der vielleicht ein oder zwei Mitarbeitende fiir
die Durchfiihrung und Bearbeitung des Planfest-
stellungsverfahrens zustdndig sind, konnen die na-
tlirlich einen Teil der Unterlagen an die entspre-
chenden Fachbehorden weitergeben. Aber wenn
man sich tiberlegt, man hat eine Umweltvertrag-
lichkeitspriifung fiir ein zehn Kilometer langes
StraBenbauvorhaben. Die hat dann schon mal 300
bis 400 Seiten. Dann brauchen eben ein oder zwei
Sachbearbeiter nicht nur ein bis zwei Tage, um das
Ganze griindlich durchzugehen, sondern sie brau-
chen dafiir langer. Das heilit also, die Behorden
sind mit dem Umfang der Planungen, die sie zu be-
arbeiten haben, vollkommen tiberfordert. Wenn
jetzt der Gesetzgeber sagt: ,,Ja gut, wir miissen die
Vorhaben aber alle beschleunigen®, dann frage ich
mich, wie die Mitarbeitenden in den Behorden das
tun sollen. Gerade die Fachbehérden haben ja nicht
nur die eigenen Stellungnahmen zu erarbeiten, son-
dern sie miissen Stellungnahmen zu allen mogli-
chen Vorhaben als Tréager 6ffentlicher Belange ab-
geben.

Herr Riexinger, ich kann Ihnen leider nicht sagen,
in welchem Umfang oder zu welchem Prozentsatz
da tatsdchlich behérdliche Mitarbeitende fehlen.
Aber genau das miisste man gegebenenfalls mal
evaluieren. Jedenfalls wiirde es sicherlich auf der
Behordenseite helfen, wenn hier der Personalstock
aufgestockt wird, wenn zugleich die Behérden
nicht nur digitalisiert werden, sondern die Behor-
denmitarbeitenden auch entsprechend geschult
werden. Das ist doch das Problem, dass an vielerlei
Stellen noch die entsprechenden Kenntnisse zum
Umgang mit der digitalen Technik fehlen. Da be-
steht eine ganze Menge Nachholbedarf.

Zu dem letzten Punkt, den Herr Gelbhaar angespro-
chen hat. Wie ist es denn eigentlich mit dem Erfiil-
lungsgrad fiir die jeweilige Aufgabe der Daseinsvor-
sorge? Auch da bin ich bei der Frage: Was ist ei-
gentlich der effiziente, bediirfnisgerechte und an
dem Erfordernis der Erfiillung der Daseinsvorsorge
ausgerichtete Plan? Wir haben heute gehort, der
Schuh driickt am meisten bei Briicken. Wir haben
marode Briicken, die schnell saniert werden miis-
sen. Da frage ich mich ernsthaft, nachdem unser
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Bundesverkehrswegeplan tatsdchlich auf der ersten
Seite noch mal betont, dass Deutschland das euro-
paweit dichteste StraBennetz hat, warum wir dar-
uber reden, Strallenneu- und -ausbauten in ein
iiberragendes 6ffentliches Interesse zu stellen. Und
warum priorisiert man nicht ganz gezielt Ersatz-
neubauten von Briicken? Wir kénnen nicht alles
parallel beschleunigen, ansonsten wird das Ganze
letzten Endes in Stillstand enden. Vielen Dank!

Vorsitzender: Dankeschon! Jetzt hat Herr Miiller
auch fiir maximal neun Minuten das Wort.

Tim-Oliver Miiller (HDB): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Die erste Frage richtete sich an mich zu
dem Thema ,,Ist die Deutsche Bahn ein guter oder
ein schlechter Auftraggeber?“. Ich wiirde mir nicht
anmalen, zu sagen, sie ist ein guter oder ein
schlechter. Wir miissen miteinander klarkommen
und das tun wir. Das tun wir vor allem deshalb,
weil wir kontinuierlich versuchen, gerade im Be-
reich von Nachtrdgen, unsere Prozesse zu verbes-
sern. Nachtrége sind ja gerade deshalb fiir die Un-
ternehmen ein kritischer Punkt, weil zusétzliche
Leistung erbracht werden muss, zusétzliches Mate-
rial, zusétzliches Personal eingesetzt werden muss.
Das ist dann auch mit Geld und dann auch mit ei-
ner Sicherung von Liquiditidt verbunden. Da gab es,
ich glaube, das gehort zur Wahrheit dazu, in der
Vergangenheit auch kritische Gespréche, aber diese
Zeiten von ehemaligen, Thnen sicherlich auch be-
kannten Vorstdnden, den ,,alten Haudegen®, sind
durchaus vorbei und wir befinden uns hier wirk-
lich in einem guten Prozess. Vor allen Dingen auch
deshalb, weil wir vor einigen Jahren gemeinsam
auch gerade bei dem Thema ,,Planung und Bauaus-
fithrung®“ Modelle entwickelt haben, wie wir part-
nerschaftlich und kooperativ besser zusammenar-
beiten. Diese Modelle sind aus Sicht der DB Netz
und des Hauptverbands der Bauindustrie so gut ge-
worden, dass sie jetzt auch Grundlage fiir die Um-
setzung der Hochleistungsnetzkorridore sind. Am
vergangenen Freitag hat uns der Bundesverkehrs-
minister beim Schienengipfel eine gute und stetige
Kommunikation zur Umsetzung und zum Ausbau
dieser Hochleistungsnetzkorridore zugesagt. Sie
werden eine erhebliche Belastung sowohl bei Ma-
schinen als auch beim Personaleinsatz mit sich
bringen und hier ist es einfach wichtig, dass wir
immer genau wissen, wann welche Projekte in wel-
cher Form mit welchem Bausoll umgesetzt werden
sollen. Es muss eine frithzeitige Kommunikation
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dariiber geben, weil vor allen Dingen auch die
Frage besteht, wo wir auch bei der DB Netz in Pla-
nungsausfiithrungsfragen unterstiitzen kénnen. Hier
haben wir Kapazitdten, die wir einbringen kénnen.
Deswegen mochte ich nochmal betonen, dass die
Bauwirtschaft gerade im Infrastrukturbereich, die
vielen mittelstdndischen und familiengefiihrten
Unternehmen, keinen Fachkréftemangel haben. Wir
haben gerade eher das Problem, dass wir in einigen
Bereichen einen Nachfragemangel haben. Das liegt
an Projekten, die nicht mehr genehmigungsfertig in
der Schublade liegen. Deswegen sitzen wir hier, da-
mit das Ganze beschleunigt wird.

Beim Thema ,,WasserstraBen*: Warum wollen wir
gern, dass auch sie auch im iiberragenden o6ffentli-
chen Interesse liegend bezeichnet werden und wa-
rum finden wir es schade, dass sie nicht mit aufge-
nommen wurden? Wir sind der Ansicht, dass wir
gerade iliber unsere Binnen- und Kiistenwasserstra-
Ben groBe Mengen an Giitern auch iiber lange Stre-
cken klimagerecht transportieren konnen. Wenn
wir uns die Kanéle im westdeutschen Kanalnetz
anschauen, die das Riickgrat von verschiedenen In-
dustriezweigen, beispielsweise der chemischen In-
dustrie, sind, ist es doch durchaus verstindlich
und auch wichtig fiir den Wirtschaftsstandort
Deutschland, diese Wasserstrallen entsprechend
auszubauen. Und wenn wir uns zudem vor Augen
fiihren, dass kiinftig auch grofe Energiemassen —
Stichwort Fliissiggasterminals — auch iiber die Was-
serstraf3e transportiert werden miissen, denken wir,
dass gerade Binnenwasserstraen und Kiistenwas-
serstraflen eine gewisse Systemrelevanz haben und
systemkritisch sind. Was Herr Funke angesprochen
hat, gerade mit Blick auf Verpflichtungen, die wir
vielleicht im Bereich der militdrischen Organisa-
tion im Zusammenschluss der NATO haben, um
schweres Gerit zu transportieren, sind die Binnen-
wasserstralen als Verkehrstrager nicht zu vernach-
lassigen. Vor allen Dingen auch, weil wir schauen
miissen, was ist denn eigentlich der beste logisti-
sche Weg. Und wenn wir uns anschauen, dass wir
gerade 4.000 StraBenbriicken im Bundesfernstra-
Bennetz mit Blick auf Schwerlasttransporte ertiich-
tigen miissen, kann es doch durchaus auch sinnvoll
sein, hier die BinnenwasserstraBen als zusatzliche
Logistikalternativen miteinzubeziehen. Verkehre
entstehen immer dann, wenn ein Mobilitatsbediirf-
nis da ist. Somit wiirde ich sagen, dass, wenn Was-
serstraBen zur Verfiigung stehen, das durchaus zu
einer Verkehrsverlagerung in einigen Bereichen
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beitragen kann.

Dann komm ich auch zu der letzten Frage, die an
mich gerichtet wurde: Synchronisation von Ver-
kehrstragern und der Bau von unterschiedlichen
Anlagen. Jetzt kann ich, glaube ich, keinen Master-
plan vorlegen, wie wir das gerade auch iiber die
unterschiedlichen Gebietskorperschaftsebenen,
iiber die unterschiedlichen MafBinahmentrager hin-
weg mit einer Blaupause am besten umsetzen kon-
nen. Ich glaube aber, es gehort wesentlich dazu,
dass wir, was Frau Dr. Hef bereits angesprochen
hat, eine bessere Kommunikation dahingehend ver-
suchen zu etablieren, dass wir mehr Digitalisierung
nicht nur der Prozesse erreichen, sondern auch
eine Vernetzung iiber Datenverfiigharkeit und Da-
tennutzung herstellen. Was ich an der Stelle aber
betonen mochte, ist, dass es hier natiirlich auch
schutzrelevante Daten gibt, insbesondere dann,
wenn wir in das wettbewerbliche Know-how von
Unternehmen eingreifen. Denn mit diesem Know-
how konkurrieren die Unternehmen mit anderen
Marktteilnehmern um die beste ingenieurtechni-
sche Losung, bei der man unseres Erachtens durch-
aus auch das Thema ,,CO,-Reduktion als ein Wett-
bewerbskriterium mit einbeziehen kann. Das
mochte ich mal deutlich sagen. Bisher konkurrie-
ren wir nur tiber den Preis. Wenn wir das hinbe-
kommen wiirden, dann wiirden sich die Unterneh-
men sehr freuen, das zu machen, was sie am liebs-
ten tun, ndmlich ingenieurtechnisch titig zu wer-
den. Wenn wir das noch fiir den Klimaschutz ein-
setzen konnen, wéare das aus unserer Sicht sehr
sinnvoll. Zweitens brauchen wir, das habe ich beim
Thema ,,Hochleistungsnetzkorridore* schon er-
wihnt, eine hohe Transparenz fiir die Planbarkeit
bei den Unternehmen, eine Transparenz iiber Vor-
haben. Welche Vorhaben wann und vor allem mit
welcher Priorisierung umgesetzt werden. Denn na-
tiirlich sind unsere Kapazitdten auch erschopflich,
selbst wenn wir sagen, wir kénnen momentan noch
mehr bauen. Alles auf einmal auf den Markt zu
werfen, das haben wir in einigen Bereichen, insbe-
sondere im Breitbandausbau gesehen, da kommt
auch eine gut aufgestellte Wirtschaft, die in den
letzten zehn Jahren 200.000 Menschen eingestellt
hat, irgendwann an ihre Grenzen. Und wenn wir an
unsere Grenzen stoBen, dann ist es am Ende auch
immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie
sich ein Preis entwickelt. Und auch hier kénnen
wir uns in einer Zeit, in der Materialkosten in den
letzten zwei Jahren um 30 Prozent ohnehin schon
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gestiegen sind, weitere Kostensteigerungen auf-
grund der Angebot- und Nachfragesystematik nicht
leisten. Deswegen ist das Offenlegen von Projektlis-
ten, insbesondere auch innerhalb einzelner Ver-
kehrstrager, wichtig. Ich erinnere hier noch einmal
an das Briickenprogramm, auch die Prioritét eines
solchen Briickenprogramms, das das BMDV zu-
recht erwdhnt und ins Spiel gebracht hat. Das
wiirde uns als Branche durchaus helfen, um eine
Synchronisierung zwischen den Verkehrstréagern,
aber auch eine gute, verniinftige Abarbeitung und
Ausfithrung der einzelnen BaumafBnahmen zu ge-
wéhrleisten.

Vorsitzender: Vielen Dank! Und Herr Dr. Nothna-
gel, Sie diirfen jetzt auch wieder drei Minuten nut-
zen, die Fragen zu beantworten.

Dr. Ilja Nothnagel (DIHK): Vielen Dank! Die Frage
war nochmal zur Bedeutung der Binnenschifffahrt.
Ich mochte eines vorweg schieben: Es kommt auf
das Zusammenspiel aller Verkehrstrdger an. Also,
Infrastruktur und Logistik hédngen davon ab, dass
die Rédder ineinandergreifen. Das bedeutet, dass wir
bei der Beschleunigung gucken, dass sich alle Ré-
der in der Planung schneller drehen kénnen. Sie
konnen sich vorstellen, dass ein Binnenschiff meh-
rere Dutzend Lkw ersetzen kann. Das ist ein grofer
Effekt. Sie lassen sich auch emissionsdrmer trans-
portieren. Die Binnenschifffahrt hat immerhin noch
Kapazitdten, wahrend wir bei der Bahn erleben,
dass die Infrastruktur und die Kapazitdten auf-
grund von Infrastrukturengpéssen und Problemen
hoch belastet oder iiberlastet sind. Aktuell hat die
Binnenschifffahrt 6,4 Prozent Anteil am Giiterver-
kehr. Das ist, glaube ich, ausbaufdhig. Und Herr
Miiller, Sie hatten es gerade gesagt. Es kommt da

Schluss der Sitzung: 16:37 Uhr

Udo Schiefner, MdB
Vorsitzender
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auch einiges an Wandel, an Aufgaben hinzu. Die
Schwerlasttransporte fiir die Windrdader konnen
teilweise mit Schiffen durchgefiihrt werden. Dafiir
brauchen wir Schleusen, die lang genug sind, und
Umlademoglichkeiten, die dafiir geeignet sind. Die-
ser Gliterstruktureffekt, weniger Kohle, weniger
Erz, dafiir mehr Container, der muss sich auch in
der weiteren Infrastruktur ringsherum widerspie-
geln, zum Beispiel Umlademéglichkeiten. Einen
Container auf ein Schiff zu setzen, ist etwas ande-
res als dort Kohle reinzukippen. Wir erleben bei
Schleusenkanilen und Umschlagsanlagen, dass es
dort erheblichen Nachholbedarf gibt. Ich nenne ein
Beispiel: Wir haben die Schleuse Liineburg. Die ist
100 Meter lang. Ein normales Schiff ist 105 Meter
lang, passt also nicht ganz rein. Dann miissen jetzt
immer Spezialschiffe eingesetzt werden. 2016 hat
man mit der geplanten VergroBerung angefangen.
2023 soll die Planfeststellung beantragt werden.
Vor 2030 wird das nichts. Das ist das, wovor wir
momentan stehen. Das ist ein wichtiges Thema,
was hier auch hingehort. Trotzdem glaube ich, dass
alle Verkehrstrédger hier gefragt sind, beschleunigt
zu werden, denn letztlich haben wir geplant, dass
alle Verkehrstrdager klimaneutral werden. Dann ist
es auch wichtig, die Verkehrsinfrastruktur dafiir
moglich zu machen, dass das beste und effizien-
teste Angebot zum Zuge kommt.

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich darf mich bei Thnen
recht herzlich bedanken. Schon, dass Sie da waren.
Wir werden jetzt mit dem Ergebnis dieser Anho-
rung in die weiteren Beratungen gehen. Ich wiin-
sche Thnen einen schonen Abend. Kommen Sie gut
nach Hause!

20. Wahlperiode Protokoll der 51. Sitzung

vom 20. September 2023

Seite 28 von 28



	Redigiertes Wortprotokoll 
	Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 
	Einziger Tagesordnungspunkt Seite 4 
	Anlage Seite 29 

	Mitglieder des Ausschusses 
	Liste der Sachverständigen, Interessenvertreter und sonstigen Auskunftspersonen 
	Einziger Tagesordnungspunkt 
	Udo Schiefner, MdB 

